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Lisa Köhn

Von: toeb@lung.mv-regierung.de
Gesendet: Dienstag, 18. Oktober 2022 07:21
An: TöB
Betreff: 22310 - Bplan Nr. 5 "Wasserwanderrastplatz Neuburg" der Gemeinde 

Siggelkow

  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
vielen Dank für die Beteiligung an o. g. Vorhaben. 
  
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V gibt zu den eingereichten Unterlagen vom 
23.09.2022 keine Stellungnahme ab. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Im Auftrag 
  
Hogh-Lehner 
–––––––––––––––––––– 
  

    
  
Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie  
Goldberger Str. 12 b | 18273 Güstrow 
Telefon +49 3843 777 193 
ab Nov. 0385/588 64 193 
toeb@lung.mv-regierung.de 
www.lung.mv-regierung.de 
  
  
  
  
  
  
 
Allgemeine Datenschutzinformation: 
Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, 
ländliche Räume und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen 
ggf. mitgeteilten persönlichen Daten verbunden. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Absatz 1 Buchstabe e der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union in Verbindung mit § 4 Abs. 1 
Landesdatenschutzgesetz (DSG M-V).  
Weitere Informationen erhalten Sie hier: https://www.regierung-mv.de/Datenschutz  
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Lisa Köhn

Von: Tschernischow, Raphaela <Raphaela.Tschernischow@autobahn.de>
Gesendet: Dienstag, 27. September 2022 16:01
An: TöB
Betreff: TÖB-Beteiligung Bebauungsplan Nr. 5 Wasserwanderrastplatz Neuburg, 

Gemeinde Siggelkow

Unser Zeichen: 2022_290 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Beteiligung am B-Planverfahren zu o.g. Vorhaben. 
 
Nach Prüfung der von Ihnen zur Verfügung gestellten Unterlagen möchten wir Ihnen mitteilen,  dass  in 
verkehrlicher und straßenbaulicher Hinsicht keine Bedenken 
bestehen, da die Belange der Autobahn GmbH nicht berührt werden.  
 
 
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
i.A. Raphaela Tschernischow 
Anbau/ Sondernutzung 

Telefon: +49 3843 275-432 
Raphaela.Tschernischow@autobahn.de 
 
 
www.autobahn.de  
Die Autobahn GmbH des Bundes  
Niederlassung Nordost | Außenstelle Güstrow  
Krakower Chaussee 2 a, 18273 Güstrow/Klueß 
 
Geschäftsführung Stephan Krenz (Vorsitzender) ·   
Gunther Adler · Anne Rethmann  
Aufsichtsratsvorsitz  Oliver Luksic  
Sitz Berlin · AG Charlottenburg · HRB 200131 B  
 
 

  

+++ Verkehrsmeldungen und alles rund um die Autobahn finden Sie in unserer App: Autobahn.de/app +++ 

  

Die Autobahn GmbH des Bundes 
Rechtsform GmbH 
Sitz Heidestraße 15 · 10557 Berlin · AG Charlottenburg · HRB 200131 B 
Geschäftsführung Stephan Krenz, Gunther Adler, Anne Rethmann 
Aufsichtsratsvorsitzender Oliver Luksic 
  
Vertraulichkeitshinweis 
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Diese Nachricht und jeder etwaig uebermittelte Anhang beinhalten vertrauliche Informationen und sind nur fuer die 
Personen oder Unternehmen bestimmt, an welche sie tatsaechlich gerichtet sind. Sollten Sie nicht der 
bestimmungsgemaesse Empfaenger sein, weisen wir Sie darauf hin, dass die Verbreitung, das (auch teilweise) 
Kopieren sowie der Gebrauch der empfangenen E-Mail und der darin enthaltenen Informationen verboten sind und 
gegebenenfalls Schadensersatzpflichten ausloesen können. Sollten Sie diese Nachricht aufgrund eines 
Uebermittlungsfehlers erhalten haben, bitten wir Sie, den Absender unverzueglich hiervon in Kenntnis zu setzen. 
Sicherheitswarnung: Bitte beachten Sie, dass das Internet kein sicheres Kommunikationsmedium ist. Obwohl wir im 
Rahmen unseres Qualitaetsmanagements und der gebotenen Sorgfalt Schritte eingeleitet haben, um einen 
Computervirenbefall weitestgehend zu verhindern, koennen wir wegen der Natur des Internet das Risiko eines 
Computervirenbefalls dieser E-Mail nicht ausschliessen. 
  
Confidentiality note 
This notice and any attachments which are transmitted contain confidential information and are intended only for 
the persons or companies to whom they are actually addressed. If you are not the intended recipient, please note 
that the distribution, copying (even partial) and use of the received e-mail and the information contained in the e-
mail are prohibited and may result in a possible liability for damages. Should you have received this message due to 
a transmission error, we ask you to inform the sender immediately. 
Safety warning: Please note that the Internet is not a safe means of communication or form of media. Although we 
are continuously increasing our due care of preventing virus attacks as a part of our Quality Management, we are 
not able to fully prevent virus attacks as a result of the nature of the Internet. 

  

Hinweis zur Datenverarbeitung / Link to data protection policy: https://www.autobahn.de/datenschutz 
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Lisa Köhn

Von: Morgenroth, Antje <Antje.Morgenroth@lgmv.de>
Gesendet: Montag, 26. September 2022 08:03
An: TöB
Betreff: AW: Bebauungsplan Nr. 5 "Wasserwanderrastplatz Neuburg" der Gemeinde 

Siggelkow

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH ist vom Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, 
ländliche Räume und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern mit der Verwaltung und Verwertung landeseigener 
Flächen beauftragt worden.  
 
Mit der E-Mail vom 23.09.2022 wurde um Stellungnahme seitens der Landgesellschaft Mecklenburg-
Vorpommern mbH zu dem o.g. Vorhaben gebeten. Eine Aussage unsererseits kann jedoch lediglich für die 
landeseigenen Flächen getroffen werden, die sich in der Verwaltung der Landgesellschaft M-V mbH 
befinden. Da nicht alle landeseigenen Flurstücke durch die Landgesellschaft M-V mbH werden, ist nicht 
auszuschließen, dass trotz der durch uns getroffenen Aussage anderweitige landeseigene Flurstücke 
betroffen sind.  
 
Auf Grundlage der eingereichten Unterlagen wurde die etwaige Betroffenheit von landeseigenen Flächen, 
sowie von Eigentumsflächen der Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH geprüft und 
ausgeschlossen. Seitens der Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH steht der Realisierung des
o.g. Vorhabens nichts entgegen.  
 
Sollte es Ihrerseits weitere Rückfragen geben, stehen wir Ihnen jederzeit unter u.g. Kontaktdaten gerne zur 
Verfügung. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
i. A. Antje Morgenroth 
Grundstücksverkehr 

 

T +49 (3866) 404 -194 

M +49 (173) 62 92 263 

Antje.Morgenroth@lgmv.de  

 
Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH 
Lindenallee 2a 
19067 Leezen 
www.lgmv.de 
 
 
 

 
 
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Till Backhaus, Minister für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt Mecklenburg-
Vorpommern  
Geschäftsführung: Daniela Degen-Lesske (Ass. Jur.), Volker Bruns (Diplomagraringenieur)  
Sitz der Gesellschaft: Leezen · AG Schwerin ∙ HRB 944 · St.Nr. 090/126/00019 
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Datenschutzhinweis Wir verarbeiten Daten ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (Verordnung (EU) 2016/679 
(Datenschutz-Grundverordnung)). Wir weisen darauf hin, dass, wenn Sie per E-Mail-Kontakt mit uns aufnehmen, Ihre angegebenen Daten zwecks 
Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen nach den gesetzlich vorgegebenen Vorschriften gespeichert werden. Diese Daten 
geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. Weitere Informationen bekommen Sie unter https://www.lgmv.de/datenschutz. 
  

Von: Kathleen Wibranek <wibranek@mikavi-planung.de>  
Gesendet: Freitag, 23. September 2022 13:58 
Betreff: Bebauungsplan Nr. 5 "Wasserwanderrastplatz Neuburg" der Gemeinde Siggelkow 
 
WARNUNG: Diese E-Mail kam von außerhalb der Landgesellschaft M-V. Klicken Sie nicht auf Links und öffnen Sie keine 
Anhänge, es sei denn, Sie kennen den Absender und wissen, dass der Inhalt sicher ist.  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Auftrag der Gemeinde Siggelkow beteiligen wir Sie gemäß § 4 Abs. 1 BauGB als Behörde bzw. sonstiger Träger 
öffentlicher Belange am Bebauungsplan Nr. 5 „Wasserwanderrastplatz Neuburg“.  
Sollten Sie Ihre Stellungnahme digital versenden, bitten wir Sie diese an folgende Mail-Adresse zu richten: 
toeb@mikavi-planung.de. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Kathleen Wibranek 
 
 

 

MIKAVI Planung GmbH 
Mühlenstraße 28 
17349 Schönbeck 
wibranek@mikavi-planung.de 
www.mikavi-planung.de 
Tel. +493968 2111792 
  

 

  Geschäftsführerin: Christiane Leddermann 
– Amtsgericht Neubrandenburg – HRB 21550 – 
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Lisa Köhn

Von: Kathleen Wibranek
Gesendet: Mittwoch, 19. Oktober 2022 16:13
An: TöB
Betreff: WG: Antwort: Bebauungsplan Nr. 5 "Wasserwanderrastplatz Neuburg" der 

Gemeinde Siggelkow, BVVG AZ: 2022 Gestattungen

 
 

Von: Dirk Greifenstein <greifenstein.dirk@bvvg.de>  
Gesendet: Mittwoch, 19. Oktober 2022 16:11 
An: Kathleen Wibranek <wibranek@mikavi-planung.de> 
Betreff: Antwort: Bebauungsplan Nr. 5 "Wasserwanderrastplatz Neuburg" der Gemeinde Siggelkow, BVVG AZ: 2022 
Gestattungen 
 

Sehr geehrte Frau Wibranek, 
 
vielen Dank für die Übermittlung der Unterlagen zu Ihrem o. g. Planungsvorhaben (Ihre E-Mail 
vom 23.09.2022). Uns liegen derzeit keine Informationen über Sachverhalte vor, die aus 
grundsätzlichen Erwägungen heraus gegen eine Realisierung Ihres Vorhabens bzw. dessen 
Änderung sprechen würden. Auf Grund des Umfangs und der Lage des hier betroffenen 
Planungsgebietes (Gemarkung Neuburg) ist es wahrscheinlich, dass keine BVVG- 
Vermögenswerte unmittelbar von den geplanten Maßnahme und den späteren Vorhaben 
betroffen sind bzw. konnten wir bisher keine solchen identifizieren. Die BVVG verfügt in der o. g. 
Gemarkung über keine Eigentumsflächen mehr. Sollte sich der vorgenannte Umstand im Zuge 
des weiteren Planungsverfahrens konkretisieren, erklären wir bereits hiermit den Verzicht auf 
die weitere Beteiligung daran. 
 
Grundsätzlich bitte wir Sie, im Fall einer Betroffenheit von BVVG-Vermögenswerten die 
nachfolgend aufgeführten Sachverhalte zu beachten: 
 
+ Jeglicher (zeitweilige oder dauerhafte) Inanspruchnahme von BVVG- Flächen wird, soweit nicht 
durch bestehende Verträge/Rechte bereits vereinbart, nur zugestimmt, wenn dies aus 
technischen oder anderen objektiven Gründen erforderlich ist und dazu im Vorfeld die 
entsprechenden vertraglichen Abreden nach den gültigen BVVG- Vertragsmustern (i. d. R. 
Kaufvertrag oder Gestattungsvertrag mit oder ohne dinglicher Sicherung) zu Stande kommen. 

+ Die BVVG geht davon aus, dass eine rechtzeitige flurstücks- und flächenkonkrete 
Antragstellung, soweit hier überhaupt erforderlich, zum Abschluss von Verträgen seitens 
des Maßnahmeträgers oder eines bevollmächtigten Dienstleistungsunternehmens erfolgen 
wird. 

 
+ Alle Flächen, die im Zuge der Maßnahme dauerhaft in Anspruch genommen werden und deren 
anderweitige zukünftige Nutzung dadurch ganz oder teilweise ausgeschlossen ist, sind von der 
BVVG zum jeweiligen Verkehrswert und nach den aktuell gültigen Vermarktungswegen 
anzukaufen. Das gilt auch für Flächen, die im Zuge ggf. erforderlicher Ausgleichsmaßnahmen in 
Anspruch genommen werden sollen oder für solche reserviert werden müssen. Ein 
bedingungsfreier Verkauf von BVVG-Flächen findet zz. nur noch in einem eingeschränkten 
Umfang und ggf. unter strikten Auflagen statt.   
 
+ Die BVVG geht davon aus, dass nach der Realisierung der geplanten Maßnahmen keine 
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Veränderungen an dem betroffenen BVVG- Vermögensgegenstand eintreten werden, die dessen 
Wert bezüglich Nutzung und Verwertung negativ beeinträchtigen. Sollten solche Veränderungen 
gegenüber dem Zustand des Vermögensgegenstandes zum Zeitpunkt des Beginns der geplanten 
Maßnahme dennoch eintreten, geht die BVVG von einer Entschädigung im vollen Umfang des 
eingetretenen Wertverlustes aus bzw. behält sich das Recht zur Geltendmachung solcher 
Ansprüche ausdrücklich vor.  
 
+ Jegliche Flächeninanspruchnahme ist mit der BVVG und den jeweiligen Nutzern/Pächtern 
gesondert vertraglich zu regeln und an diese ggf. entsprechend gesondert zu entgelten. Die 
BVVG stellt auf Anfrage die entsprechenden Informationen über Nutzer und Pächter zur 
Verfügung.  
+ Soweit im Zuge der Realisierung der Maßnahmen ein Territorium betroffen ist, in dem ein 
Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz läuft, ist die zuständige Flurneuordnungsbehörde am 
Planungs- und Realisierungsverfahren zu beteiligen.  
 
+ Die Vergewisserungspflicht über ggf. andere, parallel und/oder konkurrierende dingliche Rechte 
oder ggf. Bodenschatzbetroffenheit gem. Bergrecht an den betroffenen Grundstücken, 
insbesondere solcher nach § 9 GBBerG, liegt beim Maßnahmeträger bzw. von ihm 
bevollmächtigter Dritter. 
 
+ Die Abgabe dieser Stellungnahme führt nicht zur Beendigung oder Einstellung laufender 
Privatisierungsvorhaben im Rahmen unseres dazu bestehenden gesetzlichen Auftrages. Dies 
kann u. U. den zukünftigen Wechsel der jeweils am Planungsverfahren oder den später zu 
realisierenden Maßnahmen zu beteiligenden Eigentümer nach sich ziehen.   
 
Freundliche Grüße 
Dirk Greifenstein 
 
Dirk Greifenstein 
Gruppenleiter 
BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH 
Niederlassung Mecklenburg-Vorpommern 
Werner-von-Siemens-Straße 4 
19061 Schwerin 
Tel.:    +49 385 6434-240 
Fax:     +49 385 6434-133 
 
www.bvvg.de 
 
Geschäftsführung:  
Martin Kern, Thomas Windmöller 
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Ministerialrat Dr. Martin Hillebrecht von Liebenstein 
Sitz der Gesellschaft: Berlin 
Handelsregister: Amtsgericht Charlottenburg HRB 43990 
USt-ID: DE 151744803 
Berufskammer: IHK Berlin 
 
Die Datenschutz-Informationen der BVVG finden Sie unter: www.bvvg.de/datenschutz-informationen 

























     

 
www.dwd.de 

Dienstgebäude: Güterfelder Damm 87-91 – 14532 Stahnsdorf, Tel. 069 8062 5171 
Konto: Bundeskasse Trier - Deutsche Bundesbank Saarbrücken - IBAN: DE81 5900 0000 0059 0010 20, BIC: MARKDEF 1590 

Der Deutsche Wetterdienst ist eine teilrechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts im Geschäftsbereich 
des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr 

Das Qualitätsmanagement des DWD ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015 (Reg.-Nr.10700719 KPMG) 
 

 

 
 
 
 
Deutscher Wetterdienst - Postfach 60 05 52 - 14405 Potsdam 

 
 
MIKAVI Planung GmbH 
Mühlenstraße 28 
17349 Schönbeck 
    
     
 
 

 Finanzen und Service 

Ansprechpartner: 

Carsten Schneider 

Telefon: 

069 8062 5171 

E-Mail: 

Pb24.toeb@dwd.de 

Geschäftszeichen: 

PB24PD/07.59.04/    
260-2022 

Fax: 

069/8062-11919 

 
UST-ID: DE221793973 

Potsdam, 12. Oktober 2022 

 

 
 
 
Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange 
 
Bebauungsplan Nr. 5 "Wasserwanderrastplatz Neuburg" der Gemeinde Siggelkow 
 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß  
§ 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Ihre Email vom 23.09.2022 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Namen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bedanke ich mich für die Beteiligung als Träger öffentlicher 
Belange am Genehmigungsverfahren zum Bebauungsplan Nr. 5 "Wasserwanderrastplatz Neuburg" der 
Gemeinde Siggelkow und nehme hierzu wie folgt Stellung. 
 
Der DWD hat keine Einwände gegen die von Ihnen vorgelegte Planung, da keine Standorte des DWD 
beeinträchtigt werden bzw. betroffen sind. 
Das geplante Vorhaben beeinflusst nicht den öffentlich-rechtlichen Aufgabenbereich des Deutschen 
Wetterdienstes. 
 
Sofern Sie für Vorhaben in Ihrem Einzugsgebiet amtliche klimatologische Gutachten für die Landes-, 
Raum- und Städteplanung, für die Umweltverträglichkeit (UVP) o. ä. benötigen, können Sie diese bei uns in 
Auftrag geben bzw. Auftraggeber in diesem Sinne informieren. 
Für Rückfragen stehen Ihnen die Ansprechpartner:innen des DWD gerne zur Verfügung. 
 
Hinweis: Wir möchten Sie bitten Ihre Anträge nebst Anlagen zukünftig in digitaler Form an die E-Mail-
Adresse: PB24.TOEB@dwd.de zu senden. Sie helfen uns damit bei der Umsetzung einer nachhaltigen und 
digitalen Verwaltung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag  
 
 
gez. Schneider 
 
Leifheit 
Leiter Verwaltungsbereich Ost                                                             

mailto:PB24.TOEB@dwd.de
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GDMcom GmbH Maximilianallee 4 04129 Leipzig

Ansprechpartner Ute Hiller

Telefon 0341/3504-461

E-Mail leitungsauskunft@gdmcom.de

Unser Zeichen PE-Nr.: 08832/22
Reg.-Nr.: 08832/22

PE-Nr. bei weiterem Schriftverkehr 
bitte unbedingt angeben!

MIKAVI Planung GmbH 
Frau Kathleen Wibranek 
Mühlenstraße 28 
17349 Schönbeck

Datum 27.09.2022

Bebauungsplan Nr. 5 "Wasserwanderrastplatz Neuburg" der Gemeinde Siggelkow - 
Vorentwurf

Ihre Anfrage/n vom: an: Ihr Zeichen:
E-Mail 23.09.2022 GDMCOM wib_3014

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf Ihre oben genannte/n Anfrage(n), erteilt GDMcom Auskunft zum angefragten Bereich für 
die folgenden Anlagenbetreiber:

Anlagenbetreiber Hauptsitz Betroffenheit Anhang
Erdgasspeicher Peissen GmbH Halle nicht betroffen  Auskunft Allgemein
Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-
Sachsen) ¹

Schwaig b. 
Nürnberg nicht betroffen  Auskunft Allgemein

ONTRAS Gastransport GmbH ² Leipzig nicht betroffen  Auskunft Allgemein
VNG Gasspeicher GmbH ² Leipzig nicht betroffen  Auskunft Allgemein

1) Die Ferngas Netzgesellschaft mbH („FG“) ist Eigentümer und Betreiber der Anlagen der früheren Ferngas Thüringen-Sachsen GmbH 
(„FGT“), der Erdgasversorgungsgesellschaft Thüringen-Sachsen mbH (EVG) bzw. der Erdgastransportgesellschaft Thüringen-
Sachsen mbH (ETG).

2) Wir weisen darauf hin, dass die Ihnen ggf. als Eigentümerin von Energieanlagen bekannte VNG – Verbundnetz Gas AG, Leipzig, im 
Zuge gesetzlicher Vorschriften zur Entflechtung vertikal integrierter Energieversorgungsunternehmen zum 01.03.2012 ihr Eigentum 
an den dem Geschäftsbereich „Netz“ zuzuordnenden Energieanlagen auf die ONTRAS – VNG Gastransport GmbH (nunmehr 
firmierend als ONTRAS Gastransport GmbH) und ihr Eigentum an den dem Geschäftsbereich „Speicher“ zuzuordnenden 
Energieanlagen auf die VNG Gasspeicher GmbH übertragen hat. Die VNG – Verbundnetz Gas AG ist damit nicht mehr Eigentümerin 
von Energieanlagen.

Diese Auskunft gilt nur für den dargestellten Bereich und nur für die Anlagen der vorgenannten 
Unternehmen, so dass noch mit Anlagen weiterer Betreiber gerechnet werden muss, bei denen weitere 
Auskünfte einzuholen sind!

PE-Nr. 08832/22 - 27.09.2022 - Seite 1 von 4
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Seite 2 von 2

Bitte prüfen Sie, ob der dargestellte Bereich den Ihrer Anfrage enthält.

Karte: onmaps ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH

Darstellung angefragter Bereich: 1 WGS84 - Geographisch (EPSG:4326) 53.409285, 11.917969

Mit freundlichen Grüßen
GDMcom GmbH

-Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig.-

Kostenlos mit BIL - BUNDESWEITES INFORMATIONSSYSTEM ZUR LEITUNGSRECHERCHE
https://portal.bil-leitungsauskunft.de/login

Anlagen: Anhang

PE-Nr. 08832/22 - 27.09.2022 - Seite 2 von 4
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Anhang - Auskunft Allgemein

zum Betreff: Bebauungsplan Nr. 5 "Wasserwanderrastplatz Neuburg" 
der Gemeinde Siggelkow - Vorentwurf

PE-Nr.: 08832/22
Reg.-Nr.: 08832/22

ONTRAS Gastransport GmbH
Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-Sachsen)
VNG Gasspeicher GmbH
Erdgasspeicher Peissen GmbH

Im angefragten Bereich befinden sich keine Anlagen und keine zurzeit laufenden Planungen der/s oben genannten 
Anlagenbetreiber/s.
Wir haben keine Einwände gegen das Vorhaben.

Auflage:
Sollte der Geltungsbereich bzw. die Planung erweitert oder verlagert werden oder der Arbeitsraum die dargestellten 
Planungsgrenzen überschreiten, so ist es notwendig, eine erneute Anfrage durchzuführen.

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen vorgesehen sind, hat durch den Bauausführenden rechtzeitig 
- also mindestens 6 Wochen vor Baubeginn - eine erneute Anfrage zu erfolgen.

Weitere Anlagenbetreiber

Bitte beachten Sie, dass sich im angefragten Bereich Anlagen Dritter befinden können, für die GDMcom für die 
Auskunft nicht zuständig ist.

- Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig. –

PE-Nr. 08832/22 - 27.09.2022 - Seite 3 von 4



Reg.-Nr.:

Bearbeiter:

Maßstab:

gedruckt am:

Diese Karte ist nicht zur Maßentnahme geeignet.

08832/22
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Lisa Köhn

Von: Koordinationsanfrage Vodafone DE 
<koordinationsanfragen.de@vodafone.com>

Gesendet: Donnerstag, 27. Oktober 2022 15:51
An: TöB
Betreff: Stellungnahme S01210074, VF und VDG, Gemeinde Siggelkow, 

Bebauungsplan Nr. 5 „Wasserwanderrastplatz Neuburg“

Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 
Eckdrift 81 * 19061 Schwerin 
 
MIKAVI Planung GmbH - Kathleen Wibranek 
Mühlenstraße 28 
17349 Schönbeck 
 
Zeichen: Netzplanung, Stellungnahme Nr.: S01210074 
E-Mail: TDRA-O-.Schwerin@vodafone.com 
Datum: 27.10.2022 
Gemeinde Siggelkow, Bebauungsplan Nr. 5 „Wasserwanderrastplatz Neuburg“ 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 23.09.2022. 
 
Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH gegen die von Ihnen geplante 
Baumaßnahme keine Einwände geltend macht. Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikationsanlagen 
unseres Unternehmens. Eine Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant. 
 
 
 
Freundliche Grüße 
Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.  
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Lisa Köhn

Von: Kathleen Wibranek
Gesendet: Freitag, 28. Oktober 2022 08:43
An: TöB
Betreff: WG: Bebauungsplan Nr. 5 "Wasserwanderrastplatz Neuburg" der Gemeinde 

Siggelkow
Anlagen: 52312966_Paket.zip

 
 

Von: leitungsauskunft@wemag-netz.de <leitungsauskunft@wemag-netz.de>  
Gesendet: Freitag, 28. Oktober 2022 08:40 
An: Kathleen Wibranek <wibranek@mikavi-planung.de> 
Cc: Maik.Reimann@wemag-netz.de; netznutzung@wemag-netz.de; Stephan.Pfeifer@wemag-netz.de; 
leitungsauskunft@wemag-netz.de; Andre.Marten@wempro.de 
Betreff: AW: Bebauungsplan Nr. 5 "Wasserwanderrastplatz Neuburg" der Gemeinde Siggelkow 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für Ihre Anfrage zu unseren Versorgungsanlagen. 
 
Im Plangebiet befinden sich Netzanlagen der WEMAG Netz GmbH.  
Diese müssen im Zuge einer Baudurchführung gegebenenfalls umgelegt werden. Außerdem befindet sich das 
Plangebiet im Schutzstreifen der 110-kV-Leitung Parchim Süd – Lübz. Die Baugrenze berührt den 
Schutzstreifen nicht. Die im B-Plan mit A gekennzeichnete Fläche ist durch Bäume bewachsen, die 
wiederkehrend geschnitten werden müssen, um die elektrischen Sicherheitsabstände einzuhalten. Die 
Mindestlichthöhe im Kreuzungsbereich der Müritz-Elde-Wasserstraße und der 110-kV-Freileitung beträgt 
11,5m, Boote dürfen keine höheren Aufbauten Segel, Maste o.Ä. haben. 
 
Für eine elektrotechnische Erschließung bzw. eine Netzanlagenumlegung im Plangebiet ist Ihrerseits bei der 
WEMAG Netz GmbH ein separater Antrag zu stellen. Die Antragsstellung sollte 12 Monate vor Baubeginn 
erfolgen. Die Erschließung ist kostenpflichtig. Für eine Kostenermittlung benötigen wir unter Angabe der 
Vorgangsnummer 52312966 folgende Dokumente: 

- Amtlichen B-Plan 
- Parzellenplan, Bebauungsplan 

Die WEMAG Netz GmbH ist in die Planungen frühzeitig einzubeziehen. Ein interner Planungsingenieur wird 
im Rahmen der Kostenermittlung benannt.  
Für die elektrotechnische Erschließung des Plangebietes sind entsprechende Leitungstrassen nach DIN 1998 
sowie ein möglicher Trafostationsstandort (Flächengröße 4 x 6 [m]) vorzuhalten, ggfs. kann die geplante 
Anlage ab dem Netzkabel Eldeblick über Anschlusskabel NAYY-J 4x35mm² versorgt werden. 
 
Für alle Bau- und Planungsarbeiten an bzw. in der Nähe unserer Netzanlagen ist unsere „Schutzanweisung 
von Versorgungsleitungen und –anlagen“ zu beachten. Dieses Dokument ist für unser gesamtes 
Versorgungsgebiet verbindlich. Sie können es unter folgendem Pfad herunterladen: 
http://www.wemag-netz.de/_einzelseiten/leitungsauskunft/index.html   
 
Mit diesem Schreiben erhalten Sie als Anlage einen Bestandsplan mit Lage und Verlauf unserer 
Versorgungsleitungen/ -anlagen.  
Jede Auskunft wird protokolliert und ist 4 Wochen ab Auskunftsdatum gültig. Weitere Informationen zur 
Gültigkeit finden Sie in der Schutzanweisung. 
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Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Anlagen anderer Versorgungsträger und Einspeiser von regenerativen 
Energien vorhanden sein können! 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihre Leitungsauskunft der WEMAG Netz GmbH  
 
UNSER NETZ VERBINDET 
 

 
 
Ein Unternehmen der WEMAG-Unternehmensgruppe 
 

 
 

Von: Kathleen Wibranek <wibranek@mikavi-planung.de>  
Gesendet: Freitag, 23. September 2022 14:00 
Betreff: WG: Bebauungsplan Nr. 5 "Wasserwanderrastplatz Neuburg" der Gemeinde Siggelkow 
 
WARNUNG: Diese E-Mail kam von außerhalb der Organisation. Klicken Sie nicht auf Links und öffnen Sie keine Anhänge, es sei 
denn, Sie kennen den Absender: "wibranek@mikavi-planung.de" und wissen, dass der Inhalt sicher ist.  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Auftrag der Gemeinde Siggelkow beteiligen wir Sie gemäß § 4 Abs. 1 BauGB als Behörde bzw. sonstiger Träger 
öffentlicher Belange am Bebauungsplan Nr. 5 „Wasserwanderrastplatz Neuburg“.  
Sollten Sie Ihre Stellungnahme digital versenden, bitten wir Sie diese an folgende Mail-Adresse zu richten: 
toeb@mikavi-planung.de. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Kathleen Wibranek 
 
 

 

MIKAVI Planung GmbH 
Mühlenstraße 28 
17349 Schönbeck 
wibranek@mikavi-planung.de 
www.mikavi-planung.de 
Tel. +493968 2111792 
  

 

  Geschäftsführerin: Christiane Leddermann 
– Amtsgericht Neubrandenburg – HRB 21550 – 

 
 

 

 

WEMAG-Netz GmbH | Obotritenring 40 | 19053 Schwerin 
Geschäftsführer: Janett Drewke, Tim Stieger  
Amtsgericht Schwerin | HRB 9319  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legende 

 
 

 0,4 kV Erdkabel (in Betrieb) 

 
 0,4 kV Freileitung (in Betrieb) 

 

 20 kV Erdkabel (in Betrieb) 
 

 20 kV Freileitung (in Betrieb) 
 

 110 kV Freileitung (in Betrieb) 
 

 110 kV Erdkabel (in Betrieb) 
 

 Kabel und Leitungen, deren Status nicht „In Betrieb“ ist 
 

 geplantes Kabel 
 

 Hausanschluss 
 

Ladesäule (Eigentumsverhältnis prägt die Farbe aus) 

  
 

 
Netz-/Maststation, Kundenstation, 

Station mit FWA, Kundenstation mit FWA (Fernwirkanlage) 
 

Umspannwerk, Schaltstation (FWA / Kunde) 

 
Kabelverteiler 

 

 Erdungsanlage 

   
0,4 kV und 20 kV Mast: Betonmast, Holzmast, Gittermast 

 

 110 kV Mast 
 

Funkturm 
 

 Signal- oder Steuerleitung (LWL) 

 
Kabelverzweiger Signal- oder Steuerleitung 

 

 Fitting 

 

 
Schutzrohr 

(wenn B in Normbeschriftung  Bohrprotokoll anfordern!) 
 

Sonstige Einbauten (z.B. Nivelierpunkt an Umspannwerken) 

 
Quellenangabe für Web-Dienste: 

- © GeoBasis-DE/LGB (2022), dl-de/by-2-0 

- © GeoBasis-DE/MV (2022; dl-de/by-2-0 

- © LUNG M-V 
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2 Einleitung, Geltungsbereich und Inhaltsverzeichnis

Geltungsbereich

Dieses Merkheft gilt für 
sämtliche Arbeiten im 
Bereich der Energie- und 
Kommunikationsanlagen  
im Netzgebiet der WEMAG  
Netz GmbH.

Zu den Anlagen gehören 
unter anderem Kabel,  
Kabelmuffen, Schutzrohre, 
Kabelabdeckungen,  
Fernmelde-, Steuer- und 
Messkabel, Freileitungen.

Dieses Merkheft dient der Unterstüt-
zung von Baufachleuten bei der Ver-
hütung von Unfällen und von Schä-
den an Versorgungseinrichtungen

Es gehört in die Hände der auf Bau-
stellen tätigen Personen wie zum 
Beispiel Bauleiter, Kranführer, Bag-
gerführer, LKW-Fahrer und kann auf 
der Internetseite der WEMAG Netz 
GmbH unter: www.wemag-netz.de 
heruntergeladen werden.

Weitere Regelungen sind 
unter anderem enthalten in:

  Unfallverhütungsvorschriften 
„Elektrische Anlagen und Be-
triebsmittel“ (DGUV Vorschrift 3)

   „Bauarbeiten“ (DGUV Vorschrift 
38) und in anderen relevanten 
Teilen des Berufsgenossen-
schaftlichen Vorschriften-und 
Regelwerkes (BGVR)

Einleitung

2 Einleitung, Geltungsbereich

3 Allgemeine Pflichten

4 Arbeiten an Versorgungsleitungen

6 Beschädigte Kabel

7 Beschädigte Gasleitungen

8 Arbeiten in der Nähe von Freileitungen

14 Was tun im Notfall?

15 Nichteinhalten der Sicherheitsbestimmungen



3Allgemeine Pflichten

Allgemeine Pflichten des Bauunternehmers

Jeder Bauunternehmer hat bei der Durchfüh-
rung ihm übertragener Bauarbeiten in öffent-
lichen und privaten Grundstücken mit dem 
Vorhandensein unterirdisch verlegter Versor-
gungsanlagen zu rechnen und die erforderli-
che Sorgfalt zu wahren, um deren Beschädi-
gung zu verhindern und eine Gefährdung von 
Personen auszuschließen. 

Der Bauunternehmer hat seine Mitarbeiter 
und Subunternehmen entsprechend zu un-
terweisen und zu überwachen.

Die Anwesenheit eines Beauftragten der 
WEMAG Netz GmbH auf einer Baustelle 
entbindet den Bauunternehmer oder 
seinen Beauftragten nicht von der Ver-
antwortung für angerichtete Schäden an 
Versorgungsanlagen!

Im Bereich von Versorgungsanlagen ist so zu 
arbeiten, dass der Bestand und die Betriebs-
sicherheit der Anlagen bei und nach Ausfüh-
rung der Arbeiten gewährleistet sind.
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4 Arbeiten an Versorgungsleitungen

Erkundigungspflicht und Baubeginn
Bei der Durchführung von Bauarbeiten im 
Bereich von Versorgungsleitungen besteht 
für den Bauunternehmer nach ständiger 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes 
die Erkundigungs- und Sicherungspflicht.

Rechtzeitig (min. 1 Woche) vor Aufnahme 
von Arbeiten im Bereich von Versorgungs-
leitungen muss der Beginn und der Umfang 
der Arbeiten dem zuständigen Fachbereich 
der WEMAG Netz GmbH möglichst schrift-
lich angezeigt werden.

Vor Beginn der Arbeiten muss sich der 
Verantwortliche für die Baustelle durch 
Einsicht in Lagepläne oder Anfrage bei 
den Fachbereichen der WEMAG Netz 
GmbH Klarheit über die genaue Lage 
von Versorgungsleitungen verschaffen.

Die DGUV Vorschrift 3 „Elektrische Anlagen 
und Betriebsmittel“ der Berufsgenossenschaft 
und der DVGW-Hinweis (GW 315) „Maßnah-
men zum Schutz von Versorgungsleitungen 
bei Bauarbeiten“ sowie die „Schutzanweisung 
für Versorgungsleitungen/ und –anlagen“ der 
WEMAG Netz GmbH sind zu beachten. Dies 
gilt für Erdarbeiten in oder an öffentlichen 
Wegen wie auch auf Privatgrundstücken.

Verlegungstiefe und Querschläge 
Im Allgemeinen liegen Kabel in einer Tiefe 
zwischen 60 und 120 cm. Diese Werte stel-
len lediglich einen groben Anhaltspunkt dar, 
da die ursprüngliche Legetiefe nicht als feste, 
unveränderliche Größe angesehen werden 
kann. Lage und Tiefe der Leitungen und Kabel 
können sich durch Bodenabtragungen, Be-
wegungen, Aufschüttungen oder andere 
Maßnahmen nachträglich verändert haben. 

Die Änderung der Legetiefe muss nicht not-
wendigerweise durch bewusst vorgenomme-
ne Baumaßnahmen verursacht worden sein. 
Es kann somit nicht davon ausgegangen wer-
den, dass solche Änderungen im Planwerk 
vermerkt sind. 

Es besteht daher die Pflicht, die genaue Tiefe 
und Lage durch Querschläge, Suchschlitze 
o. ä. festzustellen. Werden dabei oder bei 
Bauarbeiten Kabelanlagen mit mindertiefen 
(< 60 cm) angetroffen, ist die WEMAG Netz 
GmbH darüber zu informieren.

Markierung
Vor dem Baggern den Trassenverlauf nach 
Möglichkeit kennzeichnen z. B. mit Trassier-
Stangen, Pflöcken, Sprühfarbe u.ä. Dabei ist 
die Einschlagtiefe zu begrenzen, um eine 
mögliche Beschädigung des Kabels oder der 
Rohrleitung zu vermeiden.

Arbeiten in der Nähe von Kabeln und Leerrohren
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Unbekannte Leitungen
Werden Warnbänder, Abdeckungen, Kabel 
oder Rohrleitungen an Stellen gefunden, die 
vorher von der WEMAG Netz GmbH nicht 
genannt wurden, so sind die Arbeiten sofort 
zu unterbrechen und erst nach Absprache 
mit dem zuständigen Fachbereich der 
WEMAG Netz GmbH wiederaufzunehmen.

Freilegen von Kabeln und Leerrohren
Im Bereich von Versorgungsleitungen dürfen 
Baumaschinen nur so eingesetzt werden, das 
eine Beschädigung oder Beeinträchtigung 
der Leitungen ausgeschlossen ist.

Gebaggert werden darf nur bis zu einem 
Abstand, der mit Sicherheit eine Beschädi-
gung oder Beeinträchtigung der Leitung 
ausschließt.

Ein Freilegen von Leitungen darf nur durch 
Handschachtung erfolgen. Dabei sind unbe-
dingt stumpfe Geräte (keine Spaten oder 
dergleichen) zu verwenden, die möglichst 
waagerecht zu führen und vorsichtig zu 
handhaben sind.

Freigelegte Versorgungsleitungen dürfen in 
ihrer Lage nicht verändert werden. Ist eine 
Unterhöhlung der Leitungen vorgesehen, 
darf dieses nur nach vorheriger Absprache 
mit dem mit dem zuständigen Fachbereich 

der WEMAG Netz GmbH geschehen. Vor-
sicht beim Einschlagen von Pfählen und 
Bohlen, bei Bohrungen und Pressungen so-
wie beim Einspülen von Sonden für eine 
Grundwasserabsenkung in der Nähe von 
Leitungen!

Aufsicht: 
Sämtliche Arbeiten dürfen nur unter 
fachkundiger Aufsicht des Bauunter-
nehmers ausgeführt werden. Die Auf-
sicht muss gewährleisten, dass mit der 
notwendigen Sorgfalt vorgegangen 
wird.

Schilder und oberirdische Anlagen
Oberirdische Anlagen wie Kabelverteiler-
schränke und Transformatorenstationen 
müssen während der Bauzeit zugänglich 
bleiben. Hinweisschilder, Kabelmerksteine 
oder andere Markierungen dürfen ohne aus-
drückliche Zustimmung der WEMAG Netz 
GmbH nicht verdeckt, versetzt oder entfernt 
werden.

Beschädigungen 
Jede Beschädigung ist unverzüglich zu mel-
den. Beschädigungen sind nicht nur Verlet-
zungen des Kabelmantels, sondern auch 
Druckstellen am Kabelmantel oder Leerrohr.



6 Beschädigte Kabel

Was tun … wenn trotz aller Vorsicht ein Kabel beschädigt wird?

  In jedem Fall
Die WEMAG Netz GmbH muss auch dann 
benachrichtigt werden, wenn lediglich der 
äußere Mantel des Kabels auch nur leicht 
beschädigt wurde, da in das Kabel eindrin-
gende Feuchtigkeit später zu schweren Stö-
rungen führen kann.

  Wichtig
Sofort gemeldete Beschädigungen können 
mit relativ geringem Aufwand repariert wer-
den. Folgeschäden, die erst Jahre später auf-
treten können, sind mit einem hohen Kosten-
aufwand für den Verursacher verbunden. 

Die Beschädigung eines Starkstromkabels 
stellt eine unmittelbare Lebensgefahr für 
den Verursacher dar. Das Kabel kann 
noch unter Spannung stehen! 

Auch Fernmeldekabel erfüllen wichtige 
Aufgaben im Versorgungsbereich. Sie 
dienen nicht nur dem Fernsprechverkehr, 
sondern auch der Übertragung von Mess-
werten und Schaltimpulsen. 

Bei einer Beschädigung von Starkstrom- 
oder Fernmeldekabel deshalb immer:

   Gerät aus Gefahrenbereich bringen!
  Anwesende Personen auffordern, 

genügend Abstand zu halten!
  Schadenstelle sofort verlassen  

und Gefahrenbereich absperren!
  unverzüglich WEMAG Netz GmbH 

benachrichtigen: 0385 . 755-111



7Ziele: NetzBeschädigte Gasleitungen

Was tun … wenn trotz aller Vorsicht eine Gasleitung beschädigt wird?

  Funkenbildung vermeiden, keine  
elektrische Anlage bedienen,  
vorhandene Zündquellen sofort  
löschen, nicht rauchen!

  Sofort alle Baumaschinen und  
Fahrzeugmotoren abstellen

  Gefahrenbereich verlassen  
und weiträumig absichern

  Schadenstelle absperren und Zutritt 
unbefugter Personen verhindern

  Unverzüglich das zuständige Versor-
gungsunternehmen benachrichtigen

  Falls erforderlich, Polizei und  
Feuerwehr benachrichtigen

  Weitere Maßnahmen möglichst 
sofort bei der telefonischen Meldung 
vom Versorgungsunternehmen, der 
Polizei oder der Feuerwehr erfragen

  Den Gefahrenbereich mit  
Personal überwachen

  Achtung
Falls eine Gas-Hausanschluss Leitung beschä-
digt wird, sind angrenzende Gebäude auf 
Gaseintritt zu überprüfen. Dem von Natur 
aus geruchlosen Erdgas sind Aromastoffe 
beigemischt, die ein Identifizieren durch den  

 
Geruch ermöglichen. Diese Prüfung allein 
bietet jedoch noch nicht die Gewähr, das 
keine Gefahr droht. Erdgas kann nach länge-
ren Erdpassagen seine Aromastoffe verloren 
haben und somit wieder geruchslos sein.

Falls Gas ausgetreten ist: Türen und Fenster 
öffnen! Nicht klingeln! Nicht die elektrische 
Anlage bedienen!

Bei der Beschädigung einer Gasleitung  
besteht Zünd- und Explosionsgefahr! Deshalb:



Abstand: 3 Meter

Abstand: 3 Meter Abstand: 3 Meter

tiefster Punkt 
der Leitung: 

Abstand = 3 Meter

8 Arbeiten in der Nähe von Freileitungen

Schutzabstand: Beispiel - 20.000 Volt, ohne Windeinfluss

Achtung: Bei Unterschreitung der Schutz-
abstände besteht akute Lebensgefahr!



9Ziele: Telekommunikation

Bei Annäherung an den Schutzbereich sind besondere Maßnahmen 
erforderlich. Das Ausschwingen von Lasten ist zu beachten! Weitere 
Hinweise auf den folgenden Seiten beachten!



tiefster 
Punkt 
der 

Leitung

Mindest-Sicherheits- 
abstand zur Leitung

Max. Arbeits- 
höhe (Angabe  
durch VU)

Maximaler 
Ausschwing-
bereich der 
Leitung

Mindest-Sicherheitsabstand (Angabe durch VU)

Ansicht in
Leitungsrichtung

10 Arbeiten in der Nähe von Freileitungen

Schutzabstand: Beispiel - 110.000 Volt, mit und ohne Windeinfluss

Das Ausschwingen von Lasten ist 
zu beachten! Bei Annäherung an 
den Schutzbereich sind besondere 
Maßnahmen erforderlich. 

   Bei Unterschreitung 
des Schutzabstandes
    besteht Lebensgefahr!



tiefster Punkt 
der Leitung

Mindest-
Sicherheitsabstand 
zur Leitung

Max. Arbeits- 
höhe (Angabe  
durch VU)

Ansicht quer 
zur Leitungsrichtung

11

Das Ausschwingen von Lasten ist 
zu beachten! Bei Annäherung an 
den Schutzbereich sind besondere 
Maßnahmen erforderlich. 

   Bei Unterschreitung 
des Schutzabstandes
    besteht Lebensgefahr!



12 Arbeiten in der Nähe von Freileitungen

Im Zweifelsfall erteilt die WEMAG Netz 
GmbH über die Höhe der Spannung einer 
Freileitung Auskunft, ebenso auch über den 
erforderlichen Schutzabstand und die zu tref-
fenden Maßnahmen. 

Liegen keine Angaben vor, ist ein Schutzab-
stand von mindestens 5 m einzuhalten. Die 
einzuhaltenden o. a. Schutzabstände beziehen 
sich auf die tatsächliche Lage der Leiterseile. 
Daher ist das mögliche seitliche Ausschwingen 
der Leiterseile bei Wind zusätzlich zu beachten. 
Ebenso ist zu berücksichtigen, dass sich der 
Durchhang der Leiterseile witterungs- und 
belastungsabhängig erheblich ändern kann. 

Bei Hochspannungsleitungen (z. B. 110.000 V) 
sind Ausschwingbereiche in der Größenord-
nung von 15 Metern senkrecht zur Ruhelage 
und Durchhangsänderungen von ca. 3 Me-
tern möglich. 

Arbeiten in der Nähe der Hochspannungs-
freileitung (30m beidseitig der Trassenachse) 
sind grundsätzlich anzuzeigen und bedürfen 
ggf. einer örtlichen Einweisung durch einen 
Vertreter der WEMAG Netz GmbH.

Bei allen außergewöhnlichen Witterungsver-
hältnissen ist eine Abstimmung mit der 
WEMAG Netz GmbH erforderlich.

1. Achtung!
Beim Eindringen von Gegenständen oder Körperteilen in den Schutzbereich von Freileitungen 
besteht wegen der Möglichkeit eines Überschlages aktue Lebensgefahr.

2. Schutzabstände bei der Verwendung von Baugeräten wie: 

Baggern / Kränen

Bauaufzügen

Kipper-Lastwagen

Sonstige ortsveränderliche Hebeeinrichtungen

Baugerüsten

Freileitungen mit Spannungen Schutzabstände

 bis 1.000 Volt (Niederspannung) 1 Meter nach allen Seiten

 über 1.000 Volt bis 60.000 Volt 3 Meter nach allen Seiten

 über 60.000 Volt nach Angabe WEMAG Netz GmbH











Bei Transport und Lagerung von Baumaterialien sind folgende 
Schutzabstände von spannungsführenden Leitungen einzuhalten:
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3. Erfahrungen haben gezeigt
  Vom Führerstand einer Baumaschine  

ist der Abstand zwischen Ausleger und 
Leitung schwer zu schätzen

  Unebenheiten des Geländes führen  
bei Bewegungen des Baggers zu  
unkontrollierten Ausschwingungen  
des Auslegers

  Bei einem Kran schwingt die Last  
häufig unkontrolliert aus

  Personen, die ein Fördergerüst  
verschieben, übersehen leicht die  
gefährliche Annäherung an eine  
Leitung

  Beim Abladen eines Kippers konzentriert 
sich der Fahrer meist eher auf den  
Abladevorgang als auf die darüber  
verlaufende Freileitung

4. Maste von Freileitungen
   Die Beschädigung von Masterdern  

zum Beispiel verzinktes Bandeisen)  
ist wegen der damit verbundenen  
Gefahr unverzüglich der WEMAG  
Netz GmbH anzuzeigen

   Sicherungen und Abspannungen  
von Baustelleneinrichtungen dürfen  
an Masten von Starkstromleitungen  
nicht angebracht werden.

5. Besondere Maßnahmen
Ist eine Annäherung an den Schutzbereich von 
Hochspannungsleitungen (110-kV) organisa-
torisch oder technisch nicht auszuschließen, 
muss eine Sicherheitsabschaltung des betrof-
fenen Leitungssystems abgestimmt werden. 
Bei einer unumgänglichen Annäherung an 
den Schutzbereich in Nieder- und Mittelspan-
nung sind wahlweise folgende Maßnahmen 
zu treffen, damit die genannten Abstände mit 
Sicherheit nicht unterschritten werden:

  Aufstellen einer fachkundigen Aufsicht, 
welche die Bewegungen der Geräte 
überwacht und die Verantwortung für 
die Sicherheit übernimmt

  Aufstellen von Sperrschranken, welche 
den Schutzabstand absichern

  Aufstellen einer Höhenbegrenzung  
vor und hinter der Freileitung

  Umgeben der Freileitung mit einem 
Schutzgerüst (nur bei abgeschalteter 
Leitung und unter Aufsicht eines  
Vertreters der WEMAG Netz GmbH)

  Begrenzung des Kran-Schwenkbereiches 

Wenn die besonderen Maßnahmen nicht 
durchgeführt werden können, muss in 
Verbindung mit der WEMAG Netz GmbH 
eine andere Lösung gefunden werden.



14 Was tun im Notfall?

Was tun …  wenn es trotz aller Vorsicht zur Berührung mit Freileitungen 
oder zum Herabfallen von Leiterseilen gekommen ist?

 Es besteht Lebensgefahr für  
alle Personen in der Umgebung
   der Schadenstelle. Deshalb:

  Dem verunglückten Fahrzeug oder den auf 
der Erde liegenden Leiterseilen darf man 
sich auf keinen Fall nähern, auch wenn die 
Spannung abgeschaltet zu sein scheint.

  Fahrzeugführer dürfen den Führerstand 
nicht verlassen, sondern sollten versuchen, 
durch Schwenken des Auslegers oder Weg-
fahren des Fahrzeuges den Kontakt zur 
Freileitung zu unterbrechen und das Gerät 
aus dem Gefahrenbereich zu bringen. Sich 
nähernde Personen sind zu warnen.

  Gelingt die Entfernung des Fahrzeuges aus 
dem Gefahrenbereich nicht und ist der  
Aufenthalt im Fahrzeug nicht mehr möglich, 
weil es z. B. zu brennen anfängt, nicht aus-
steigen, sondern mit geschlossenen Füßen 
möglichst weit abspringen und sich in 
Sprungschritten entfernen. Eine gleichzei-
tige Berührung von Erdboden und Fahr-
zeug kann tödlich sein!

  Gefahrenstelle im Umkreis von mindestens 
10 m absperren. Auch unter Spannung ge-
setzte Gegenstände größerer Abmessun-
gen (z. B. Drahtzäune oder Rohrleitungen) 
sind in die Absperrung mit einzubeziehen.

Unverzüglich die Leitstelle der WEMAG Netz GmbH 
benachrichtigen! Störungshotline: 0385 . 755-111 



15Nichteinhalten der Sicherheitsbestimmungen

Der Verursacher von Schäden und Unfällen muss 
für die entstehenden Kosten aufkommen!

Werden unsere Versorgungsanlagen wiederholt in grob fahrlässiger 
Weise beschädigt, kann zusätzlich Strafanzeige gestellt werden!

Ferner ist die Berufsgenossenschaft berechtigt, Bußgelder zu 
verhängen, wenn Mitglieder oder Versicherte vorsätzlich oder grob 

fahrlässig gegen Unfallverhütungsvorschriften verstoßen!



WEMAG Netz GmbH

Obotritenring 40
19053 Schwerin

Telefon
0385 . 755-3022

Fax
0385 . 755-2311

E-Mail
kontakt@wemag-netz.de

STÖRUNGSHOTLINE

0385 . 755-111

www.wemag-netz.de 
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Vorwort 
 
Diese Schutzanweisung dient der Verhütung von Schäden an Versorgungsleitungen und –anlagen, die 
im Eigentum der WNG stehen. Diese Vorschrift ist von allen beteiligten staatlichen Institutionen, Ämtern, 
Gemeinden, planenden, ausführenden Firmen sowie privaten Personen zu beachten und einzuhalten. 
 
 

Geltungsbereich 
 
Diese Anweisung gilt für alle Bau- und Planungsarbeiten an bzw. in der Nähe von Versorgungsleitungen 
und –anlagen der WNG. 
 
Zu den Versorgungsleitungen und -anlagen gehören u.a. Netzstationen, Kabelverteilerschränke, Kabel, 
Kabelmuffen, Schutzrohre, Kabelabdeckungen, Erdungsanlagen, Fernmelde-, Steuer und Messkabel, 
Rohranlagen (Leerrohranlagen) sowie Freileitungen und Freileitungsmaste. 
 
Für erdverlegte Anlagen (einschließlich Telekommunikations- bzw. Leerrohranlagen) sowie für 
Freileitungen gelten je nach Spannungsebene unterschiedliche Schutzstreifen. Bei Freileitungen 
beginnen die Schutzabstände beidseitig, lotrecht / senkrecht ab dem äußeren, ausgeschwungenen 
Leiterseil bis 45 kV und ab dem ruhenden äußeren Leiterseil ab 45 kV. 

 
 

Angaben zu Schutzabständen sind unter folgenden Punkten zu finden: 
 

2.1.4 Überbauung, Näherungen und Querungen von Versorgungsanlagen 
2.2.2 Freilegen von Kabeln und Rohrleitungen (Leerrohranlagen) 
2.2.4.1 Schutzabstände 

 
Einige dieser Anlagen können überall im Erdreich (in öffentlichen und privaten Flächen) liegen, wie z.B. 
 
- in Straßen, Geh- und Radwegen 
- in Grünanlagen  
- in Stichwegen, Gärten und Vorgärten 
- in land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen. 
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1 Allgemein 
 
Jeder Bautätige hat bei der Durchführung ihm übertragener Bauarbeiten auf öffentlichen und privaten 
Grundstücken mit dem Vorhandensein unterirdisch verlegter Versorgungsleitungen und -anlagen zu 
rechnen und die erforderliche Sorgfalt zu wahren, um deren Beschädigung zu verhindern und eine 
Gefährdung von Personen auszuschließen. Er hat seine Mitarbeiter und Subunternehmen 
entsprechend zu unterweisen und zu überwachen. 
 

Die Anwesenheit eines Beauftragten der WNG auf einer Baustelle entbindet den Bauunternehmer oder 
seinen Beauftragten nicht von der Verantwortung. 
 

Im Bereich von Versorgungsleitungen und -anlagen ist so zu arbeiten, dass der Bestand und die 
Betriebssicherheit der Leitungen und Anlagen bei und nach Ausführung der Arbeiten gewährleistet sind. 
 
 

1.1 Erkundungspflicht 

Bei der Durchführung von Bauarbeiten im Bereich von Versorgungsleitungen und -anlagen besteht für 
den Bauunternehmer die Erkundigungs- und Sicherungspflicht. 
 
Jeder Bauunternehmer hat bei der Durchführung ihm übertragener Bauarbeiten in öffentlichen und 
privaten Grundstücken mit dem Vorhandensein unterirdisch verlegter Versorgungsleitungen zu rechnen 
und die erforderliche Sorgfalt zu wahren, um deren Beschädigung zu verhindern und eine Gefährdung 
von Personen auszuschließen. Er hat seine Mitarbeiter und Subunternehmen entsprechend zu 
unterweisen und zu überwachen. 
 
Der Bauunternehmer muss rechtzeitig vor Durchführung der Arbeiten die aktuelle Auskunft über die 
Lage der im Bau- bzw. Aufgrabungsbereich liegenden Versorgungsleitungen und  
-anlagen einholen: 
 

WEMAG Netz GmbH 
TND 
Postfach 110454 
19004 Schwerin 

https://leitungsauskunft.wemag-netz.de/ 
 
Die erteilte Auskunft verliert ihre Gültigkeit, wenn nicht innerhalb von 4 Wochen mit der 
Arbeitsausführung begonnen wird bzw. wenn die Baumaßnahme nach Ablauf von 6 Monaten noch nicht 
beendet ist. In diesen Fällen sind die erforderlichen Planunterlagen vom Antragsteller durch eine 
nochmalige Anfrage zu aktualisieren. Maßgebend für die vorgenannten Festlegungen ist das 
Ausgabedatum auf dem bereitgestellten Download (pdf-Datei). 
 
 

1.2 Planung von Arbeiten an Versorgungsanlagen 

Planungen zu größeren Bauvorhaben (z.B. Neubau, Sanierung von Straßen, Trinkwasser-/ 
Abwassernetzen, Gastrassen u.a.) sind rechtzeitig mit Projektdetailunterlagen, mindestens jedoch  
6 Monate vor geplantem Baubeginn der WNG bekannt zu geben. Dies ist notwendig, um durch die 
Bebauung notwendige Sicherheitsabschaltungen, Leitungsumlegungen und Anlagenveränderungen 
bzw. die erforderlichen Investitionen planen und vorbereiten zu können. 
 

Bei der Planung von Baumaßnahmen ist zu prüfen, ob ein ausreichender Abstand (siehe Pkt. „2.1.4 
Überbauung, Näherungen und Querungen von Versorgungsanlagen“ und „2.2 Arbeiten im Bereich von 
Versorgungsanlagen“) zu den Versorgungsleitungen und -anlagen der WNG eingehalten wird, um 
Beschädigungen auszuschließen. Liegen diese Versorgungsleitungen und -anlagen im Einflussbereich 
einer Baumaßnahme (Setzungszone, Druckzone), so ist im Allgemeinen von einer Gefährdung 
auszugehen. 

https://leitungsauskunft.wemag-netz.de/
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Eine Gefährdung von Versorgungsleitungen und -anlagen liegt ebenfalls vor, wenn bei Ausführung der 
geplanten Bauarbeiten mit starken Schwingungen (Erschütterungen) zu rechnen ist, die auf im 
angrenzenden Erdreich befindlichen Versorgungsleitungen und -anlagen übertragen werden können, 
wie z. B. bei Rohrvortriebs-, Bohr- und Sprengarbeiten, Einschlagen (Rammen) von Pfählen, Bohlen 
oder Spundwänden. Auch beim Einspülen von Filtern für Grundwasserabsenkungen u. ä. können 
Versorgungsleitungen und -anlagen gefährdet werden. 
 
Außerdem ist zu beachten, dass Flächen, die nicht für Schwerlasttransport ausgelegt sind, (u.a. 
Grünflächen, Gehwege) und in denen sich Versorgungsleitungen und -anlagen befinden, nicht mit 
Baufahrzeugen befahren werden dürfen, da sonst ein hohes Beschädigungsrisiko für die 

Versorgungsleitungen und -anlagen bestehen. 
 

Für den Fall einer möglichen Gefährdung ist die WNG rechtzeitig (mindestens 8 Wochen) vor Beginn 
schriftlich unter Beifügung aussagefähiger Planunterlagen von der Maßnahme in Kenntnis zu setzen. 
Die WNG wird ihrerseits prüfen, ob und ggf. welche Schutzmaßnahmen getroffen werden müssen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass mit den Bauarbeiten erst begonnen werden darf, wenn die 
Abstimmung über erforderliche Schutzmaßnahmen mit der WNG erfolgt ist und diese die entsprechende 
Zustimmung erteilt hat. 
 
 

1.2.1 Kreuzungen mit 110-kV-Freileitungen (Kreuzungsnachweis) 

 
Nach der Normenreihe DIN VDE 0210 muss bei möglichen Höhenveränderungen zu Freileitungen die 
Einhaltung der Durchfahrtshöhe bzw. des Sicherheitsabstandes nachgewiesen werden. Die Anfertigung 
des Gutachtens für Kreuzungen aller Art mit Hochspannungsfreileitungsanlagen wird durch die WNG in 
Auftrag gegeben. Dafür werden die entsprechenden Projektdetailzeichnungen mit Höhenangaben 
sowie ein Auftrag mit Kostenübernahmeerklärung benötigt. 
 
 

1.2.2 Kreuzungen mit 1-kV – und 20-kV-Freileitungen (Kreuzungsnachweis) 

 
Nach der Normenreihe DIN VDE 0210 und DIN VDE 0211 muss bei möglichen Höhenveränderungen 
zu Freileitungen die Einhaltung der Durchfahrtshöhe bzw. des Sicherheitsabstandes nachgewiesen 
werden. Dafür ist eine Projektdetailzeichnung mit Höhenprofil, in dem der Nachweis der Einhaltung der 
Abstände erbracht wird, vorzulegen. 
 
 

1.2.3 Planung von Grün- und Baumpflanzungen an Versorgungsanlagen 

 
Eine Bepflanzung von Kabeltrassen ist nicht zulässig. Um ein Einwachsen von Kabeln zu vermeiden, 
muss ein ausreichender Abstand von mindestens 1,0 m des zu erwartenden Wurzelbereichs der 
Neuanpflanzung zu den Kabeln eingehalten werden. 
 
Anpflanzungen unterhalb oder in Nähe von Freileitungen sind unzulässig. Es ist bei Pflanzungen in 
Nähe von Freileitungen darauf zu achten, dass ein Mindestabstand von 3,0 m der ausgewachsenen 
Baumkrone zum äußeren, maximal ausgeschwungenen Leiterseil eingehalten wird. Für 110-kV-
Freileitungen ist von einem Abstand für Bepflanzungen von 30 m ab ruhendem Leiterseil auszugehen! 
 
 
Bei Näherungen mit Pflanzarbeiten jeder Art an diese Anlagen ist die WNG vorher zu konsultieren. 
Durch die Bepflanzung notwendige Sicherheitsabschaltungen, Leitungsumlegungen und 
Anlagenveränderungen sind rechtzeitig (mindestens 8 Wochen) vor Beginn der Baumaßnahme 
abzustimmen. Die Kosten für Sicherheitsabschaltungen sowie Umbauarbeiten sind vom Antragsteller 
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zu tragen bzw. regeln sich gemäß geltender Rahmenverträge. Der Planungszeitraum kann je nach 
Umfang mehrere Wochen betragen. 
 
 

1.3 Lage der Versorgungsanlagen 

Die WNG gibt Auskunft über die Lage der im geplanten Baubereich vorhandenen Versorgungsleitungen 
und -anlagen, soweit dies anhand von Bestandsplänen möglich ist. Die in den Bestandsplänen 
angegebenen Maße beziehen sich auf den Zeitpunkt der Verlegung der Anlagen. Eventuelle 
zwischenzeitlich vorgenommene Flucht-, Linien- und Niveauänderungen müssen von demjenigen, der 
die Bauarbeiten ausführt, berücksichtigt werden. 
 
Die ausgegebenen Pläne geben den Bestand zum Zeitpunkt der Auskunftserteilung wieder. Es ist 
darauf zu achten, dass zu Beginn der Bauphase immer aktuelle Pläne vor Ort vorliegen. Die Auskunft 
gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich und nur für Versorgungsleitungen und -anlagen der 
WNG, so dass ggf. noch mit Anlagen anderer Betreiber gerechnet werden muss, bei denen weitere 
Auskünfte einzuholen sind.  
 
Die Entnahme von Maßen durch Abgreifen aus den Plänen ist nicht zulässig. Außer Betrieb befindliche 
Anlagen sind in den Plänen in der Regel nicht dargestellt, können in der Örtlichkeit aber vorhanden sein. 
 
Es wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die in den Plänen enthaltenen Angaben und 
Maßzahlen hinsichtlich Lage und Verlegungstiefe unverbindlich sind. Mit Abweichungen muss 
gerechnet werden. Dabei ist zu beachten, dass erdverlegte Leitungen nicht zwingend geradlinig und auf 
dem kürzesten Weg verlaufen. Darüber hinaus darf auf Grund von Erdbewegungen, auf die die WNG 
keinen Einfluss hat, auf eine Angabe zur Überdeckung nicht vertraut werden. Die genaue Lage, Tiefe 
und der Verlauf der Leitungen sind vor Baubeginn in jedem Fall durch fachgerechte 
Erkundungsmaßnahmen (Suchschachtungen ausschließlich per Hand) für den gesamten 
Trassenverlauf und eine örtliche Einweisung festzustellen. Geltende Gesetze, Verordnungen, 
Richtlinien und Vorschriften sind zu beachten (z.B. DIN 1998, Normenreihe DIN VDE 0210, DIN VDE 
0211, DIN VDE 0100-520 sowie die Unfallverhütungsvorschrift DGUV V3 "Elektrische Anlagen und 
Betriebsmittel" u.a.). 
 
Kann die Lage der Versorgungsleitungen und -anlagen nicht festgestellt werden, müssen unverzüglich 
alle Arbeiten vor Ort eingestellt und die WNG informiert werden! 
 
 

1.4 Eigentümerwechsel von Grundstücken mit Versorgungsanlagen 

Bei einem möglichen Verkauf ist im Kaufvertrag auf vorhandene Versorgungsleitungen und -anlagen 
hinzuweisen. 
 
 

1.5 Bodenordnungsverfahren 

Für den Betrieb der Anlagen muss der Zugang entsprechend § 12 der Niederspannungs-
anschlussverordnung (NAV) gewährleistet sein. 
 
 

1.6 Abrundungs- / Ergänzungssatzungen 

Konkrete Aussagen zum Versorgungskonzept möglicher Bebauungen bzw. Nutzungsänderungen sind 
erst möglich, wenn detaillierte Angaben zur räumlichen und zeitlichen Einordnung der Baumaßnahmen 
sowie zum elektrischen Leistungsbedarf vorliegen. Für die Erweiterung der Leitungsnetze sind im 
Rahmen der weiteren Bebauungsplanung ggf. weitere Standorte für Transformatorenstationen und 
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Leitungstrassen gemäß DIN 1998 außerhalb des Straßenkörpers und befahrbarer Wohnwege 
freizuhalten. 
 
 

1.7 Öffentlicher Wegebau (Gehwege, Radwege) 

Gegen eine feste Überbauung mit Kleinpflaster als Oberfläche werden keine Einwände erhoben. Einer 
festen Überbauung mit Asphalt bzw. Asphaltbeton der Anlagen wird nur zugestimmt, wenn vor 
Baubeginn vom Eigentümer oder Auftraggeber eine schriftliche Zusage erteilt wird, welche die WNG 
jederzeit berechtigt, im Störungsfall bzw. zum Anschluss von möglichen neuen Hausanschlüssen an 
Versorgungsleitungen und -anlagen den asphaltierten Weg zu öffnen. 
 
 

1.8 Bebauungsplan 

Für notwendige Netzerweiterungen sind im Rahmen der weiteren Bebauungsplanung ggf. Standorte für 
Transformatorenstationen und Leitungstrassen gemäß DIN 1998 und DIN VDE 0100-520 außerhalb 
des Straßenkörpers und befahrbarer Wohnwege freizuhalten. 
 
 
Bebauungsplan mit vorhandenen Versorgungsanlagen der WNG: 
 
Der Baubeginn ist mit bestätigtem Bebauungsplan mindestens 7 Monate vorher der WNG bekannt zu 
geben. Aufwendungen für die Erstellung bzw. Verstärkung des Verteilungsnetzes zur Erschließung sind 
anteilig kostenpflichtig. Mit dem Erschließungsträger wird hierfür eine Vereinbarung abgeschlossen. 
Darin sind alle technischen und kaufmännischen Details geregelt. 
 
 
Bebauungsplan ohne vorhandene Versorgungsanlagen der WNG: 
 
Konkrete Aussagen zum Versorgungskonzept der Bebauung sind erst möglich, wenn detaillierte 
Angaben zur räumlichen und zeitlichen Einordnung der Baumaßnahmen sowie zum elektrischen 
Leistungsbedarf vorliegen. 
 
Der Baubeginn ist mit bestätigtem Bebauungsplan mindestens 7 Monate vorher der WNG bekannt zu 
geben 
 
Aufwendungen für die Erstellung bzw. Verstärkung des Verteilungsnetzes zur Erschließung sind anteilig 
kostenpflichtig. Mit dem Erschließungsträger wird hierfür eine Vereinbarung abgeschlossen. Darin 
werden alle technischen und kaufmännischen Details geregelt. 
 
Weiterhin benötigt jeder Grundstückseigentümer eine Anmeldung zum Netzanschluss. Beizulegen sind 
ein Lageplan M 1:500, ein Flurkartenauszug und eine Geschosszeichnung mit Angabe des 
Hausanschlussraumes. 

 
 

1.9 Einspeiseanlagen (nach EEG) 

Durch ein separates Antragsverfahren des Einspeisers ist im Vorfeld mit der WNG der 
Netzanschlusspunkt mit technischer Ausführung für die Einspeisung erneuerbarer Energie in das Netz 
der WNG zu klären. 
 
Bitte beachten Sie bei der Standortplanung für Windenergieanlagen (WEA) folgendes: 
 
Für die Festlegung der notwendigen Abstände von WEAs zu Freileitungen ist die DIN EN 50341-2-4 
(VDE 0210-2-4): 2019-09, Kapitel 5.9.3 einzuhalten. Bitte beachten Sie, dass bei Planung von WEAs 
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im Bereich von Freileitungen der WNG der Standort individuell durch die WNG geprüft und freigeben 

werden muss. Insbesondere ist die in der v. g. Norm genannte Abstandsvergrößerung 𝑎𝑅𝑎𝑢𝑚 
projektabhängig festzulegen. 
 
 

1.10 Fernwärmeleitungen (Projektierung und Bauausführung) 

Einer Parallelverlegung oder Kreuzung der Fernwärmeleitung zu bzw. mit Kabeltrassen wird nur 
zugestimmt, wenn ein Mindestabstand von 0,6 m zu den Leitungen eingehalten wird. Diese dürfen nicht 
von der Fernwärmeleitung während des Betriebes erwärmt werden. Das Planungsbüro oder der 
Ausführende muss hierfür die Einhaltung der Strombelastung für Kabel und Leitungen nach  
DIN VDE 0298 nachweisen und bei der WNG einreichen. 
Bei Hochspannungskabel und –freileitungen ist im Besonderen die DVGW GW 22 zu beachten. Die dort 
genannten Mindestabstände sind grundsätzlich einzuhalten. 
 
 

1.11 Einzäunung von Stationen auf abgeschlossenen Grundstücken 

Im Bereich der Trafostation ist im Tor eine Doppelschließung mit Schließung für Halbzylinder oder 
Hängeschloss der WNG vorzusehen. Die bisherige Einzäunung der Station muss erhalten bleiben. Der 
Abstand zwischen Trafostation und Zaun muss mindestens 1,5 m für die vorgeschriebene Bedienfreiheit 
betragen. Als Zugang reicht ein Schlupftor von ca. 1,0 m Breite. 
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2 Ausführung 
 

2.1 Allgemein 

 

2.1.1 Information über den Baubeginn 

 
Über jede Baumaßnahme ist die WNG spätestens 1 Monat vor Beginn schriftlich unter Angabe von Art, 
Ort und voraussichtlicher Bauzeit zu informieren, damit eine zeitliche Abstimmung der Baumaßnahme 
erfolgen kann. Dies gilt auch bei Maßnahmen, bei denen planerisch keine Gefährdung der Anlagen 
ermittelt wurde. 
 
Die ausführende Firma bzw. der Bautätige ist verpflichtet, sich unmittelbar vor Beginn der Arbeiten 
aktuelle Planunterlagen einzuholen. Das gleiche gilt auch, wenn sich der Baubereich bzw. die 
Bauausführung geändert hat. 
 
Zu beachten ist die DGUV V3 „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" der Berufsgenossenschaft. Dies 
gilt für Erdarbeiten in oder an öffentlichen Wegen sowie auch auf Privatgrundstücken. 

 
 

 Störungsbeseitigung 

 
Zwecks Havariebeseitigung bei Kleinbaustellen (z.B. Gas-, Wasseranschlüsse/ -leitungen) möchten wir 
Sie bei der Abarbeitung Ihrer Aufträge nicht blockieren. Bitte setzen Sie sich nur und ausschließlich in 
diesen Fällen direkt mit unserer 
 

Störungsannahme, Telefon 0385 755 111 
in Verbindung. 

 
 

2.1.2 Aufsicht von Baumaßnahmen 

 
Unter fachkundiger Aufsicht und mit Anweisungen dürfen Bauarbeiten im Bereich von 
Versorgungsleitungen und -anlagen durchgeführt werden. Alle Auflagen, die von der WNG zur 
Sicherung der Versorgungsleitungen und -anlagen dem Ausführenden bzw. Bautätigen gemacht 
werden, müssen eingehalten werden. 

 
 

2.1.3 Hinweisschilder und oberirdische Anlagen 

 
Oberirdische Anlagen (z.B. Netzstationen, Kabelverteilerschränke, Freileitungen und sonstige zu 
Versorgungsleitungen und -anlagen gehörenden Einrichtungen) müssen jederzeit zugänglich bleiben. 
 
Während der Bauzeit dürfen die Leitungstrassen nicht durch Kranbahnen, Baustelleneinrichtungen oder 
Ähnlichem überbaut werden. Hinweisschilder oder andere Markierungen dürfen nicht ohne Zustimmung 
der WNG verdeckt, versetzt oder entfernt werden. 
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2.1.4 Überbauung, Näherungen und Querungen von Versorgungsanlagen 

 
Eine dauerhafte Überbauung der Versorgungsleitungen und -anlagen durch andere Leitungssysteme, 
Gebäude, Fundamente, Schächte, Vitrinen, Abzweig-Schaltschränke, Telefonzellen und sonstigen 
Bauwerken ist nicht zulässig. 
 
Für Näherungen und Kreuzungen von Kabeln mit Fremdanlagen bzw. -objekten wird ein 
Mindestabstand von 0,3 m gefordert. Die nachfolgende Tabelle gibt Richtwerte für waagerechte 
(Näherungen) und senkrechte Abstände (Kreuzungen) an, die zwischen den beteiligten Eigentümern/ 
Betreibern abzustimmen sind. 
 
Für 110-kV-Freileitungen sind die Festlegungen der DIN EN 50341-1 (VDE 0210-1): 2013-11 und die 
Ergänzungen der DIN EN 50341-2-4 (VDE 0210-2-4): 2016-04 einzuhalten! 
Für 110-kV-Kabel sind alle Maßnahmen innerhalb der Schutzzone abzustimmen! 
 
Können diese Abstände nicht eingehalten werden, so sind bei den möglichen Abständen notwendige 
Schutzmaßnahmen (z. B. Abschottung durch lichtbogenfeste Materialien) zu vereinbaren. 
 

 
Übersicht über Abstände bei Näherungen/Querungen mit Versorgungsleitungen und -anlagen der  
WNG 
 
 

Fremdanlage/- objekt 
Abstand 1) in m 

senkrecht waagerecht 

Rohrleitung für: Gas, Druck ≤ 1 MPa 

0,3 

0,3 

Gas, Druck > 1 MPa 

0,6 

Wasser, Abwasser 

Wärme 

sonstige Medien (außer für 
Erdöl/- produkte) 

Erdöl/- produkte 1,5 10 

Kanalanlagen für: Abwasser 

0,3 

0,3 

div. Versorgungsleitungen 0,6 

Starkstromkabel 
2-fache des größeren 
Kabeldurchmessers 

Gleisanlage für: Fernbahn (DB) 1,0 ²) 3,0 ³) 

Straßenbahn --- 2,0 4) 

Bauwerke: --- 0,6 

Informationskabel/ -Anlagen: 0,2 5) bzw. 0,3 6) 

Bäume: --- 2,5 7) 

        

1) - lichter Abstand zwischen Kabel bzw. Schutzrohr und Fremdanlage / -objekt 

2) - zur Oberkante Schwelle 

3) - zur Gleisachse 

4) - zur nächstliegenden Schiene 

5) - Starkstromkabel ≤ 1000 V 

6) - Starkstromkabel > 1 kV 

7) - zwischen Oberkante Kabelgraben / Muffengrube und Stammfuß 
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2.1.5 Verlegetiefen und Querschläge (Suchschlitze) 

 
Im Allgemeinen liegen Kabel in einer Tiefe zwischen 0,6 – 1,20 m. Eine geringere Überdeckung, 
insbesondere bei Hausanschlussleitungen, ist möglich. Die genannten Werte stellen lediglich einen 
groben Anhaltspunkt dar, da die ursprüngliche Legetiefe nicht als feste, unveränderliche Größe 
angesehen werden kann. 
 
Im Versorgungsgebiet der WNG muss bei Leitungen, die vor dem 03.10.1990 verlegt wurden, mit einer 
Verlegetiefe von 0,2 – 0,3 m gerechnet werden. Lage und Tiefe der Leitungen und Kabel können sich 
durch Bodenabtragungen, Bodenbewegungen, Aufschüttungen oder andere Maßnahmen nachträglich 
verändert haben. Die Änderung der Legetiefe muss nicht notwendigerweise durch bewusst 
vorgenommene Baumaßnahmen verursacht worden sein. 
 
Bei 110-kV-Kabeln ist das Verlegeprofil gesondert anzufragen! 
 
Es kann somit nicht davon ausgegangen werden, dass diese Änderungen im Planwerk vermerkt sind. 
Es besteht daher die Pflicht, mittels Handschachtung die genaue Tiefe und Lage durch Querschläge, 
Suchschlitze o.ä. festzustellen. 

 
 

2.1.6 Unbekannte Leitungen 

 
Werden Warnbänder, Abdeckungen, Kabel oder Schutzrohre an Stellen gefunden, die vorher nicht 
durch die WNG genannt wurden, so sind die Arbeiten sofort zu unterbrechen und erst nach Absprache 
mit der WNG wiederaufzunehmen. 

 
 

2.2 Arbeiten im Bereich von Versorgungsanlagen 

 

2.2.1 Allgemein 

 
Das Betreten von Kabeln, Kabelmuffen sowie Schutzrohren und Rohranlagen ist nicht zulässig. Der 
Außenschutz von Versorgungsleitungen und -anlagen darf nicht beschädigt werden. Stoffe, die 
Kabelwerkstoffe oder den Außenschutz gefährden (z. B. Lösungsmittel), dürfen nicht mit den 
Versorgungsleitungen und -anlagen in Kontakt gebracht werden. Gegen Kabel und Kabelmuffen darf 
nicht gesteift werden, d. h. es dürfen keine statischen oder dynamischen Belastungen auf die Kabel und 
Kabelmuffen übertragen werden. 
 
Bei Baumaßnahmen an oder in Nähe von Freileitungen ist die Standsicherheit der Masten zu beachten 
und zu gewährleisten. Mastfundamente dürfen nicht unter- bzw. hintergraben oder freigelegt werden. 
 
Baumaßnahmen sind nur bis auf einen Abstand von 10 m zum Eckstiel des Freileitungsmastes zulässig. 
Beim Auffinden von Erdungsanlagen (Bandeisen) ist die Vorgehensweise abzustimmen.  
 

 

2.2.2 Freilegen von Kabeln und Rohrleitungen (Leerrohranlagen) 

 
Ein Freilegen von Kabeln und Rohrleitungen (Leerrohranlagen) darf nur durch Handschachtung und im 
spannungslosen bzw. freigeschalteten Zustand erfolgen. Dabei sind unbedingt stumpfe Geräte (keine 
Spaten oder dergleichen) zu verwenden, die möglichst waagerecht zu führen und vorsichtig zu 
handhaben sind. 
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Freigelegte Versorgungsleitungen und -anlagen dürfen in ihrer Lage nicht verändert werden. Ein 
Unterhöhlen der Kabel ist unzulässig! 
 
Spitze Geräte (Schnurpfähle, Bohrer, Dorne o. ä.) dürfen erst nach Feststellen der Lage und 
Verlegetiefe der jeweiligen Versorgungsleitung und -anlage mittels Handschachtung und nicht in 
unmittelbarer Nähe, d.h. innerhalb eines Bereiches von 0,5 m nach allen Seiten von der bezeichneten 
Lage der Trassenachse, eingetrieben werden. 
 
Ohne Leitungsauskunft oder örtliche Einweisung mit anschließender Suchschachtung zur Feststellung 
der Lage und Tiefe der Versorgungsleitungen und -anlagen dürfen keine Gegenstände in den Boden 
eingetrieben werden bzw. keine Erdarbeiten erfolgen. 
 
Baumaschinen dürfen im Bereich von spannungsführenden Versorgungsleitungen und -anlagen nur bis 
zu einer Entfernung 
 
110-kV-Kabel bis 5,0 m nur nach vorheriger Einweisung 
20-/ 30-kV-Kabel bis 1,0 m 
0,4-/1-kV-Kabel bis 0,5 m 
 
eingesetzt werden. 
 
Bei freigeschalteten Versorgungsleitungen und -anlagen verringert sich der Abstand um die Hälfte der 
angegebenen Werte. 
 
Die Kosten für Sicherheitsabschaltungen sowie Umbauarbeiten sind vom Antragsteller zu tragen bzw. 
regeln sich gemäß geltender Rahmenverträge. Der Planungszeitraum kann je nach Umfang mehrere 
Wochen betragen. 
 
Der Einsatz von Grabenfräsen ist nur nach besonderer schriftlicher Freigabe durch die WNG erlaubt. 
 

 

2.2.3 Veränderung der Lage von Versorgungsleitungen 

 
Das Arbeiten an Kabeln (z. B. Aufnehmen, Umlegen, Hochhängen o.ä.) ist grundsätzlich untersagt! 
 
Es gelten hierfür die gleichen Festlegungen wie unter „2.2.2 Freilegen von Kabeln und Rohrleitungen“. 
 
 

2.2.4 Arbeiten in der Nähe von Freileitungen 

 Schutzabstände 

 
Beim Eindringen von Körperteilen oder Gegenständen in den Schutzbereich von Freileitungen besteht 
die Gefahr eines Überschlages und damit akute Lebensgefahr. 
 
Bei der Verwendung von Baugeräten wie z. B. 
 
 ● Baggern 
 ● Kränen 
 ● Kipper-Lastwagen 
 ● Leitern 
 ● Bauaufzügen 
 ● Baugerüsten 
 ● Hubarbeitsbühnen 
 ● Erntefahrzeugen 
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sowie bei Transport und Lagerung von Baumaterialien sind folgende Schutzabstände zu 
spannungsführenden Leitungen einzuhalten: 
 
 ● bis 1.000 Volt  1,0 m Abstand nach allen Seiten 
 ● von 1.000 Volt bis 45.000 Volt 3,0 m Abstand nach allen Seiten 
 ● ab 45.000 Volt   50,0 m Abstand von Trassenachse nach allen Seiten 
 

Die DGUV V3 "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" und VDE 0105 sind bindend. Die dort 

angegebenen Werte sind einzuhalten. Die Schutzabstände beziehen sich auf die tatsächliche Lage der 
Leiterseile und deren Begleitkabel. Auf Grund der maximalen Ausschwingung bei möglicher 
Fremdeinwirkung ist der Schutzabstand um 2,0 m zu erweitern. 
Im Bau- bzw. Arbeitsbereich sind die Anlagen zu schützen oder umzuverlegen. Die Kosten für 
Sicherheitsabschaltungen sowie Umbauarbeiten sind vom Antragsteller zu tragen bzw. regeln sich 
gemäß geltender Rahmenverträge. Der Planungszeitraum kann je nach Umfang mehrere Wochen 
betragen. 

 
 

2.3 Verfüllen von Leitungsgräben 

 
Das Verfüllen hat nach den für diese Arbeiten einschlägigen „Zusätzlichen Technischen 
Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen. ZTVA“ der 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen – Arbeitsausschuss Kommunaler  
Straßenbau – in der jeweils geltenden Fassung zu erfolgen. Die WNG prüft die freigelegten Kabel, 
Kabelmuffen sowie Schutzrohre und Rohranlagen auf Schäden an der Umhüllung bzw. Isolierung und 
setzt sie nach Erfordernis instand. 
 
Kabel sind mit einer Bettung zu versehen. Diese muss das Kabel allseitig umgeben. Die Stärke der 
unteren Bettungsschicht muss mindestens 0,05 m betragen. Die obere Bettungsschicht muss das Kabel 
mindestens 0,1 m überdecken. Als Bettungsmaterial ist Sand bzw. Kies bis maximal 2 mm Korngröße 
zu verwenden. 
 
Oberhalb sind Kabel, Kabelmuffen, Schutzrohre und Rohranlagen mit 0,3 m Abstand mit 
Kabelwarnband abzudecken. 
 
Beim Verfüllen der Gräben von 110-kV-Hochspannungskabeln ist der projektierte Zustand 
(Verlegeprofil) herzustellen! 
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3 Maßnahmen bei Beschädigung 
 

3.1 Beschädigungen von Versorgungsanlagen 

 
Bei allen Arten von Beschädigungen an Versorgungsleitungen und -anlagen (gerissene 
Freileitungsseile, an- oder umgebrochene Maste, Kabelbeschädigungen mit oder ohne blanke Adern 
oder nur Druckstellen) sind sofort und unverzüglich die WNG unter Angabe des genauen Ortes und der 
Art des Schadens zu informieren. Hierfür wenden Sie sich bitte an die 
 
 

Störungsannahme der WEMAG, Telefon 0385-755-111. 
 
Bitte verhalten Sie sich im Schadensfall folgendermaßen: 
 

1. Die Baustelle/Gefahrenstelle ist von allen Personen zu räumen und weiträumig abzusichern! 
Achtung – aus dem Bagger oder anderen Fahrzeugen niemals am Schadensort aussteigen! Mit 
Fahrzeug die Gefahrenstelle verlassen! Ist das nicht möglich, muss im Fahrzeug auf den oder 
die Mitarbeiter der WNG und deren Anweisung gewartet werden! 

2. Der Zutritt unbefugter Personen zur Gefahrenstelle ist zu verhindern! 
3. Die Störungsannahme der WNG ist zu informieren! 
4. Erforderlichenfalls sind Polizei, Notarzt bzw. Feuerwehr zu benachrichtigen! 

 
 

4 Mitarbeiterinformation 
 
Die Anwesenheit eines WNG-Beauftragten auf einer Baustelle entbindet Bauunternehmen nicht von 
ihrer Verantwortung für Beschädigungen an Versorgungsleitungen und -anlagen der WNG. Die 
Unternehmer müssen ihre Arbeitskräfte genauestens unterrichten und auf die mit der Beschädigung 
von Versorgungsleitungen und -anlagen verbundenen Gefahren hinweisen. 
 
Die Hinweise sind im gegenseitigen Interesse einzuhalten und zu beachten. Damit werden 
Betriebsstörungen an Anlagen, die der Allgemeinheit dienen, vermieden. Bei Beachtung der genannten 
Punkte ist der Schutz aller Bautätigen vor Ort sichergestellt. 

 
 

5 Schadensersatzpflicht (Folgen der Nichteinhaltung von 
Sicherheitsbestimmungen) 

 
Jeder, der schuldhaft Versorgungsleitungen und -anlagen der WNG beschädigt, macht sich der WNG 
gegenüber und, je nach Lage des Einzelfalles, auch Dritten gegenüber schadensersatzpflichtig. Bei 
Erdarbeiten besteht erhöhte Sorgfaltspflicht. Es liegt ein Verschulden vor, wenn Erdarbeiten 
durchgeführt werden, ohne dass vorher Auskünfte bei allen in Betracht kommenden Stellen, 
insbesondere den Netzbetreibern, darüber eingeholt wurden, ob und wo Leitungen verlegt sind. 



 

 
 

 

 

 

 

 

  
www.50hertz.com 

 

 
 

Bebauungsplan Nr. 5 „Wasserwanderrastplatz Neuburg“ der Gemeinde 

Siggelkow 

 

 

Sehr geehrte Frau Wibranek, 

 

Ihr Schreiben haben wir dankend erhalten. 

  

Nach Prüfung der Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass sich im Plangebiet derzeit 

keine von der 50Hertz Transmission GmbH betriebenen Anlagen (z. B. Hochspan-

nungsfreileitungen und -kabel, Umspannwerke, Nachrichtenverbindungen sowie Ver- 

und Entsorgungsleitungen) befinden oder in nächster Zeit geplant sind.  

  

Diese Stellungnahme gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich und nur für die 

Anlagen der 50Hertz Transmission GmbH. 

  

Freundliche Grüße 

  

50Hertz Transmission GmbH 

  

    

Kretschmer                                      Froeb 

  

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.  
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10557 Berlin 
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030/5150-3495 

 

Fax-Durchwahl 

 

 

E-Mail 

leitungsauskunf t@50hertz.com 

 

Ihre Zeichen 

wib_3014 

 

Ihre Nachricht v om 

23.09.2022 

 

Vorsitzender des Auf sichtsrates 

Christiaan Peeters 

 

Geschäf tsf ührer 

Stef an Kapf erer, Vorsitz 

Dr. Dirk Biermann 

Sy lv ia Borcherding 

Dr. Frank Golletz 

Marco Nix 

 

 

Sitz der Gesellschaf t 

Berlin 

 

Handelsregister 

Amtsgericht Charlottenburg 

HRB 84446 

 

Bankv erbindung 

BNP Paribas, NL FFM 

BLZ 512 106 00 

Konto-Nr. 9223 7410 19 

IBAN: 

DE75 5121 0600 9223 7410 19 

BIC: BNPADEFF 

 

USt.-Id.-Nr. DE813473551 
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MIKAVI Planung GmbH 
Mühlenstraße 28  

17349 Schönbeck 
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Lisa Köhn

Von: Kathleen Wibranek
Gesendet: Dienstag, 4. Oktober 2022 10:34
An: TöB
Betreff: WG: 2010_219b_AW: Bebauungsplan Nr. 5 "Wasserwanderrastplatz 

Neuburg" der Gemeinde Siggelkow
Anlagen: BIL-Flyer.pdf

 
 

Von: Mock, Andreas (A) <amock1@dow.com>  
Gesendet: Dienstag, 4. Oktober 2022 10:16 
An: Kathleen Wibranek <wibranek@mikavi-planung.de> 
Betreff: 2010_219b_AW: Bebauungsplan Nr. 5 "Wasserwanderrastplatz Neuburg" der Gemeinde Siggelkow 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
bitte richten Sie Ihre Planungsanfrage bzgl. Dow zukünftig ausschließlich an das, für Sie kostenlose, bundesweite 
Informationssystem für Leitungsauskunft (BIL)! Dieses erreichen Sie unter dem Link: www.bil-leitungsauskunft.de. 
 
Die Dow Olefinverbund GmbH besitzt und betreibt im angegebenen Planungsgebiet keinerlei Anlagen. Der Vorgang 
ist bei uns unter der Nr. 219b/2010 registriert. Bei weiterem Schriftwechsel bzw. bei Rückfragen bitte diese 
Vorgangsnummer für eine behände Zuordnung angeben und als Email-Adresse fswinfo@dow.com verwenden. 
 
Die grundsätzliche Zustimmung zum o.g. Vorhaben verliert mit dem 31.10.2024 ihre Gültigkeit, wenn nicht bis zu 
diesem Zeitpunkt mit der Maßnahme begonnen wurde. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Andreas Mock 
MSP DCG Pipelines 
 
Tel:  +49 (0) 34206-81039 
Fax: +49 (0) 34206-88188 
 
Dow Olefinverbund GmbH 
D-06258 Schkopau 
____________________________________________________________________________ 
Sitz der Gesellschaft: Schkopau, Amtsgericht Stendal HRB 214698 
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Reiner Roghmann 
Geschäftsführung: Carlo de Smet, Vorsitzender; Lars Domogalla, Hanna Sitzler 
 
Internet: www.dowmitteldeutschland.de 
Facebook: facebook/DowMitteldeutschland 

 
General Business 

From: Kathleen Wibranek <wibranek@mikavi-planung.de>  
Sent: Friday, September 23, 2022 2:00 PM 
Subject: WG: Bebauungsplan Nr. 5 "Wasserwanderrastplatz Neuburg" der Gemeinde Siggelkow 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Auftrag der Gemeinde Siggelkow beteiligen wir Sie gemäß § 4 Abs. 1 BauGB als Behörde bzw. sonstiger Träger 
öffentlicher Belange am Bebauungsplan Nr. 5 „Wasserwanderrastplatz Neuburg“.  
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Sollten Sie Ihre Stellungnahme digital versenden, bitten wir Sie diese an folgende Mail-Adresse zu richten: 
toeb@mikavi-planung.de. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Kathleen Wibranek 
 

 

MIKAVI Planung GmbH 
Mühlenstraße 28 
17349 Schönbeck 
wibranek@mikavi-planung.de 
www.mikavi-planung.de 
Tel. +493968 2111792 
  

 

  Geschäftsführerin: Christiane Leddermann 
– Amtsgericht Neubrandenburg – HRB 21550 – 
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Lisa Köhn

Von: Czech, René <Rene.Czech@gascade.de> im Auftrag von Leitungsauskunft 
GASCADE <leitungsauskunft@gascade.de>

Gesendet: Freitag, 7. Oktober 2022 07:01
An: TöB
Betreff: Bebauungsplan Nr. 5 "Wasserwanderrastplatz Neuburg" der Gemeinde 

Siggelkow
Anlagen: WG_ Bebauungsplan Nr_ 5 _Wasserwanderrastplatz Neuburg_ der 

Gemeinde Siggelkow.msg; BIL-Flyer-Kommune_Jan-2021.pdf; BIL-
Boardingpass.pdf

Signiert von: leitungsauskunft@gascade.de

   
Aktenzeichen: 20221007-065102  

Sehr geehrte Damen und Herren,  

wir danken für die Übersendung der Unterlagen zu o. g. Vorhaben.  

Wir antworten Ihnen zugleich auch im Namen und Auftrag der Anlagenbetreiber WINGAS GmbH, NEL Gastransport 
GmbH sowie OPAL Gastransport GmbH & Co. KG.  

Nach Prüfung des Vorhabens im Hinblick auf eine Beeinträchtigung unserer Anlagen teilen wir Ihnen mit, dass 
unsere Anlagen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht betroffen sind. Dies schließt die Anlagen der v. g. Betreiber mit 
ein.  

Für externe Kompensationsmaßnahmen muss sichergestellt sein, dass diese unsere Anlagen nicht beeinträchtigen 
und nicht im Schutzstreifen unserer Anlagen stattfinden werden. Sollten externe Flächen zur Deckung des 
Kompensationsbedarfs erforderlich sein, sind uns diese ebenfalls mit entsprechenden Planunterlagen zur 
Stellungnahme vorzulegen. Eine Auflistung der Flurstücke in der Begründung oder im Umweltbericht ist nicht 
ausreichend.  
   
Wir bitten Sie daher, uns am weiteren Verfahren zu beteiligen.  
   

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Anfragen zu Leitungsauskünften, Schachtgenehmigungen, TÖB-
Beteiligungen etc. an die oben genannten Anlagenbetreiber ab sofort ausschließlich über das kostenfreie BIL-
Onlineportal unter  

https://portal.bil-leitungsauskunft.de  

einzuholen sind.  
   
Bitte richten Sie daher Ihre zukünftigen Anfragen an uns, direkt an das o.g. BIL-Portal.  
Sollten Sie Ihre Anfrage bereits in das BIL-Portal eingestellt haben, betrachten Sie diese Mail bitte als 
gegenstandslos.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........  

Das BIL-Online-Portal ist eine Initiative und ein Zusammenschluss einer Vielzahl von Leitungsbetreibern und stellt 
eine umfassende spartenübergreifende sowie bundesweite Online-Leitungsauskunft bereit.  

Die Nutzung der BIL-Leitungsauskunft ermöglicht Ihnen, Ihre Bau-/Planungsanfrage direkt online einfach und schnell 
zu formulieren.  

BIL eG und ALIZ GmbH & Co. KG vereinbaren enge Zusammenarbeit!  



2

Ab Juli 2019 vereinbaren die führenden Unternehmen zur Leitungsrecherche für Netzbetreiber (BIL eG) und der 
Bauwirtschaft (ALIZ GmbH & Co. KG) eine umfassende Zusammenarbeit zur Bereitstellung einer zentralen 
Onlineplattform für Bauanfragen in Deutschland. Mit Inkrafttreten der Kooperationsvereinbarung können nunmehr 
spartenübergreifend alle bekannten Leitungsbetreiber der beiden etablierten Leitungsauskunftsportale mit einer 
einzigen Bauanfrage zentral über das BIL-Portal erreicht werden.  

Ihr Vorteil: Sie müssen Ihre Anfrage nur einmalig eingeben und erreichen direkt alle an BIL sowie ALIZ 
angeschlossenen Leitungsbetreiber. Bei Zuständigkeit erfolgt die Stellungnahme durch die Netzbetreiber und 
rechtssichere Archivierung des gesamten Anfragevorganges vollständig digital und übersichtlich innerhalb des BIL-
Portals.  

Weitere Informationen über BIL können Sie der Seite http://bil-leitungsauskunft.de entnehmen.  

Wir bitten um Verständnis und bedanken uns für Ihre Mithilfe.  

Welche personenbezogenen Daten unsererseits nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen erhoben und verarbeitet werden, können Sie unserer 
Datenschutzinformation nach Art. 13, 14 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) entnehmen. Diese finden Sie im Internet unter 
https://www.gascade.de/datenschutz.  

Mit freundlichen Grüßen  

 

   

 
GASCADE Gastransport GmbH  
Sitz der Gesellschaft: Kassel, Deutschland 
Handelsregister: Amtsgericht Kassel, HRB 13752 
Geschäftsführer: Dr. Christoph-Sweder von dem Bussche-Hünnefeld, Dr. Igor Uspenskiy 
Aufsichtsratsvorsitzender: Thilo Wieland 
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Erschließungsvertrag  
Nr. XX/2020 

 
nach § 11 Abs. 1, Nr. 1 und 3 BauGB 

 
über die innere trink- und schmutzwasserseitige Erschließung  

des B-Plangebietes Nr. XX "XXXX"  
der Stadt/Gemeinde XXX  

 
 
zwischen dem  
 

Wasser und Abwasserzweckverband Parchim-Lübz, 
vertreten durch den Verbandsvorsteher Herrn Norbert Reier  
Neuhofer Weiche 53 
19370 Parchim  
    
- nachstehend WAZV genannt - 

 
und der   

XXX GmbH, 
vertreten durch den Geschäftsführer Herrn XXX 
Xweg 1 
19395 XXXX 
 
- nachstehend Erschließungsträger genannt - 

 
 
 

Vorbemerkungen 
 

Der WAZV ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts. Er hat als Aufgabenträger in 
seinem Verbandsgebiet die Aufgaben der öffentlichen Trinkwasserversorgung und 
Schmutzwasserbeseitigung zu erfüllen. Die Stadt/Gemeinde XXX ist Mitglied im 
WAZV und hat mit der Gründung des Zweckverbandes die öffentliche Aufgabe der 
Wasserversorgung sowie der Schmutzwasserbeseitigung auf den WAZV 
übertragen. Damit obliegen die Aufgaben der Herstellung, des Betriebs und die 
Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen zur Trinkwasserversorgung bzw. 
zentralen Schmutzwasserbeseitigung grundsätzlich dem WAZV. Die öffentliche 
Einrichtung umfasst satzungsgemäß auch die Grundstücksanschlüsse. Im 
Trinkwasserbereich enden die Grundstücksanschlüsse erst hinter der 
Absperrvorrichtung hinter dem Wasserzähler (inkl. Rückflussverhinderer). Im 
Schmutzwasserbereich hingegen enden die Grundstücksanschlüsse bereits an der 
Grundstücksgrenze. Der an der Grundstücksgrenze zu errichtende Kontrollschacht 
ist bereits Bestandteil der (privaten) Grundstücksentwässerungsanlagen. 

 
Der WAZV sieht sich jedoch aufgrund seiner in lang- und mittelfristiger 
Investitionsplanung gebundenen Finanzmittel, nicht in der Lage, die Erschließung 
der öffentlichen Wasserversorgung und der zentralen Schmutzwasserbeseitigung 
innerhalb des B-Plangebietes in absehbarer Zeit selbst durchzuführen. Der 
Erschließungsträger wird daher die trink- und schmutzwasserseitige Erschließung 
seiner Flächen innerhalb des B-Plangebietes nach den Vorgaben des WAZV selbst 
vornehmen und dem WAZV die Anlagen, soweit sie den öffentlichen Einrichtungen 
zur Trinkwasserversorgung bzw. zentralen Schmutzwasserbeseitigung wie zuvor 
beschrieben zuzuordnen sind, nach deren Fertigstellung kostenlos übereignen. 
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§ 1 
Erschließungsgebiet 

 
(1) Der Erschließungsträger ist für die innere Erschließung des gesamten B-

Plangebietes (Anlage 1) verantwortlich. 
 

(2) Sofern der Erschließungsträger noch nicht als Eigentümer der vorgenannten 
Flächen in das Grundbuch eingetragen ist, versichert er, dass sämtliche 
Voraussetzungen für eine Eintragung vorliegen und dass die erforderlichen 
Anträge gestellt sind. Der Erschließungsträger erbringt unverzüglich nach 
Vertragsschluss den Nachweis der Grundbucheintragung und legt im Falle einer 
eintragungspflichtigen juristischen Person gleichzeitig einen aktuellen und 
vollständigen Handelsregisterauszug vor. 

 
 

§ 2 
Art und Umfang der herzustellenden Erschließungsanlagen 

 
(1) Der Erschließungsträger verpflichtet sich, innerhalb des Erschließungsgebietes 

auf seine Kosten alle erforderlichen Wasserversorgungs- und Schmutzwasser-
beseitigungseinrichtungen insbesondere die Grundstücksanschlüsse für die 
geplanten Baugrundstücke gemäß der vom WAZV schriftlich zu genehmigenden 
Ausführungsplanung herzustellen. 
 

(2) Die Versorgungs- und Entsorgungsleitungen (außer die Grundstücksanschlüsse) 
sind vom Erschließungsträger in die vom B-Plan vorgesehenen öffentlichen 
Verkehrsflächen zu verlegen. Soweit Versorgungsleitungen gemäß Planungen in 
privaten Verkehrsflächen verlegt werden, so hat der Erschließungsträger für diese 
Leitungen zugunsten des WAZV unentgeltlich die dauerhafte Grundstücksnutzung 
(Leitungs- und Durchleitungsrecht) durch in das Grundbuch einzutragende 
beschränkte persönliche Grunddienstbarkeiten einzuräumen. Die Kosten der 
Eintragung trägt der Erschließungsträger. Der genaue Inhalt des zu sichernden 
Nutzungsrechts ist mit dem WAZV abzustimmen. Der Erschließungsträger ist 
verpflichtet, die Eintragung der Grunddienstbarkeiten in den notariellen 
Kaufverträgen mit den jeweiligen Erwerbern festzulegen und sicherzustellen, dass 
die Eintragung der Grunddienstbarkeit zugunsten des WAZV im Grundbuch 
spätestens mit der Eigentumsumschreibung erfolgt. Der Abschluss der 
Kaufverträge sowie die Eintragungsbewilligung sind dem WAZV binnen 2 Wochen 
nach Vertragsabschluss anzuzeigen. 
 

(3) Für die Erstellung der unter Abs. 1 beschriebenen Erschließungsanlagen werden 
folgende Unterlagen Bestandteil dieses Vertrages (einschl. evtl. später 
behördlicherseits vorgegebener Änderungen und Ergänzungen): 
 
a) Erläuterungsbericht des Bebauungsplans 
b) Übersichtsplan 
c) Parzellierungsplan 
d) Lagepläne Trinkwasser- und Schmutzwasserleitungen inkl. Längsschnitten 
e) Hydraulische Berechnungen,  
f) Lagepläne der Versorgungsträger 
g) Höhenplan der Straßen, Plätze und Wege 
h) Auftragsunterlagen für die Erschließungsanlagen 
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§ 3 
Planung und Herstellung der Erschließungsanlagen 

 
(1) Der Erschließungsträger hat mit der Erschließungsplanung der in § 2 Abs. 1 

genannten Erschließungsanlagen und der Bauleitung das Ingenieurbüro XXX aus XXX 
beauftragt. 
 

(2) Die Planung wird durch das Ingenieurbüro XXXX mit dem Landkreis bzw. den 
zuständigen Behörden abgestimmt. Eventuelle Änderungen und Auflagen der 
Behörden werden damit für den Erschließungsträger bezüglich der Baudurchführung 
verbindlich. Die Kosten übernimmt der Erschließungsträger. 
 

(3) Der Auftrag zur Herstellung der in § 2 Abs. 1 genannten Erschließungsanlagen wird 
durch das Ingenieurbüro XXX vergeben. Vor Vergabe des Auftrages sind dem WAZV 
die Leistungsverzeichnisse vorzulegen und schriftlich durch den WAZV zu bestätigen. 
 

(4) Die Auftragsvergabe und die Auswahl der zu verwendenden Materialien sind nur in 
Abstimmung mit dem WAZV vorzunehmen. Die Erschließungsarbeiten dürfen nur 
durch fachlich geeignete Unternehmen ausgeführt werden. Gleichzeitig ist die 
Verantwortlichkeit in der Bauleitung im gegenseitigen Einvernehmen festzulegen. 
 

(5) Sofern sich auf dem Erschließungsgebiet alte, funktionslose Trinkwasser- oder 
Schmutzwasserleitungen befinden sollten, so geht mit Vertragsabschluss das 
Eigentum und die Verantwortlichkeiten für diese Altleitungen auf den 
Erschließungsträger über. Eine Rückbauverpflichtung seitens des WAZV besteht nicht. 
Der Erschließungsträger darf die Altleitungen im Bedarfsfall auf eigene Kosten 
entfernen oder anderweitig verwenden.  
 
 

§ 4 
Fertigstellung der Maßnahme 

 
(1) Der Erschließungsträger stellt die Erschließungsanlagen im eigenen Namen und 

auf eigene Kosten her. 
 
Beginn der Erschließung:  __.__.2020 

 Fertigstellung:    __.__.2020 
 

(2) Dem WAZV steht für den Fall, dass der Erschließungsträger seinen vertraglichen 
Verpflichtungen nicht nachkommt, das Recht zu, notwendige Planungsleistungen 
und noch nicht vollendete Teile der Erschließungsanlagen auf Kosten des 
Erschließungsträgers ausführen zu lassen. 

 
 

§ 5 
Äußere Erschließung 

 
(4) Der WAZV hat – soweit nicht von § 2 Abs. 1 erfasst – alle übrigen für die 

Trinkwasserversorgung und Schmutzwasserbeseitigung des zu erschließenden 
Gebietes notwendigen Anlagen außerhalb des zu erschließenden Gebietes 
hergestellt. Hierzu zählen insbesondere die Zuleitungen im öffentlichen Bauraum 
einschließlich der erforderlichen Anschlüsse außerhalb des B-Plangebietes. 
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§ 6 
Ablösebetrag 

 
(1) Für die Bereitstellung der Anlagen der Wasserversorgung und zentralen 

Schmutzwasserbeseitigung ist entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen des 
Kommunalabgabengesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern sowie der 
Trinkwasser- bzw. Schmutzwasserbeitragssatzung des WAZV für die äußere 
Erschließung des Erschließungsgebietes für die in Anlage 2 orange 
gekennzeichneten Flächen ein Ablösebeitrag in einer Gesamthöhe von XXXXX € 
zu leisten. Der Betrag setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen: 
 

Flächen Größe Vollgeschosse/ 
Nutzungsfaktor 

Beitragssatz Nettobetrag Bruttobetrag 

XXX XXXX m² 1 / 0,25 3,97 €/m² XXXXX € XXXXX € 
 

(2) Zahlungstermine 
 
Die Anschlussbeiträge Trinkwasser und Schmutzwasser sind bis zum XX.XX.2020 
auf das Konto des WAZV:  

 
DKB, IBAN: DE55 1203 0000 0000 2019 70, BIC: BYLADEM1001 

 
zu überweisen. 
 

(3) Säumniszuschläge 
 
Wenn der in Abs. 2 genannte Gesamtbetrag nicht bis zum Fälligkeitstermin 
erbracht wird, sind gem. § 12 KAG M-V i.V.m. § 240 Abgabenordnung für jeden 
angefangenen Monat der Säumnis Zuschläge i.H.v. 1 % des rückständigen, auf 
den nächsten, abgerundeten durch fünfzig EURO teilbaren Beitrag zu leisten. 
 
 

§ 7 
Überwachungsrecht, Abnahmen 

 
(1) Vertreter des WAZV haben zur Vornahme von Prüfungen jederzeit freien Zutritt 

zur Baustelle. Vertreter des WAZV sind nach rechtzeitiger Ladung verpflichtet, auf 
Anordnung des Erschließungsträgers zur Klärung von Fragen und bei Abnahme 
bzw. Teilabnahmen zwischen Erschließungsträger und ausführenden Unternehmen 
teilzunehmen. Etwaige sich ergebende Beanstandungen werden dem 
Erschließungsträger unverzüglich mitgeteilt und im gegenseitigen Einvernehmen 
abgestellt. 
 

(2) Der Erschließungsträger ist verpflichtet, vor der endgültigen Abnahme des 
jeweiligen Bauabschnitts, soweit möglich technische Teilabnahmen nach VOB/B im 
Einvernehmen mit dem WAZV vorzunehmen. Im Übrigen ist vom 
Erschließungsträger die VOB/B mit der/den bauausführenden Firma/Firmen zu 
vereinbaren.  
 

(3) Über die Abnahmen sind Niederschriften zu fertigen. 
 

(4) Der Erschließungsträger beauftragt auf seine Kosten nach den Vorgaben und 
Zeichenvorschriften des WAZV die Vermessung und Dokumentation aller Anlagen 
im öffentlichen Bauraum sowie der Anlagen im B-Plangebiet, die vom WAZV 
übernommen werden, sowie aller Grundstücksanschlüsse. Die Pläne sind dem 
WAZV in digitalisierter Form auf Datenträger im DWG-Format und zweifach als 
Farbplot mit Bestätigungsvermerken der Baufirma und des Planers zu übergeben. 
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(5) Der Erschließungsträger hat mit den bauausführenden Bauunternehmen eine 
vierjährige Mängelbeseitigungsfrist zu vereinbaren. Zur Absicherung haben die 
Unternehmer eine selbstschuldnerische Bankbürgschaft gemäß VOB in Höhe von 3 
% der Auftragssumme beizubringen. Vor Ablauf der Mängelbeseitigungsfrist muss 
eine förmliche Abnahme im Beisein des WAZV erfolgen. 
 

(6) Der Erschließungsträger beauftragt das Planungsbüro mit der Überwachung der 
Mängelansprüche und der Mängelbeseitigung. Bis zur gemeinsam mit dem WAZV 
durchgeführten Mängelbeseitigungsabnahme obliegt die Mängelbeseitigung dem 
Erschließungsträger. 
 

(7) Die Haftung für Folgeschäden, die aus der nicht abgeschlossenen 
Gesamtmaßnahme entstehen (z.B. Anpassung von Hydranten,  
Hausanschlusskappen, Schiebern usw. oder bei Erstellung der Verschlussdecke), 
obliegt dem Erschließungsträger. 
 

 
§ 8 

Übernahme der Erschließungsanlagen 
 

(1) Die Abnahme der mängelfreien Erschließung (Trink- und Schmutzwasserleitungen 
einschließlich der Grundstücksanschlüsse) ist Voraussetzung für die kostenlose 
Übernahme der Anlagen durch den WAZV. 
 

(2) Der Erschließungsträger übergibt dem WAZV: 
 
a) die vom Ingenieurbüro sachlich, fachtechnisch und rechnerisch richtig 
festgestellte Schlussdokumentationen zu den Anlagen nach § 2 Abs. 1 des 
Vertrages mit Bestandsplänen bis spätestens zum XX.XX.2020,  
 
b) die Druckprüfung, hygienische Unbedenklichkeitsbescheinigung, die geprüfte 
Schlussrechnung, Lieferscheine, Qualitätsnachweise, die Kopie der 
Mängelansprüchebürgschaft(-en) und die Ergebnisse der durchgeführten 
Schlussvermessung mit Parzellierung sowie den Zahlungsnachweis der 
vollständigen Anschlussbeiträge gemäß § 6 bis 2 Wochen nach der Abnahme, 
jedoch spätestens bis zum XX.XX.2020. 
 

(3) Die nach Absatz 2 zu übergebenen Unterlagen und Pläne werden Eigentum des 
WAZV. 
 

(4) Die Übernahme der hergestellten Erschließungsanlagen durch den WAZV erfolgt 
nur bei Einhaltung der Festlegungen gemäß den §§ 1 und 2. Sofern Teile der 
Trinkwasseranlagen auf evtl. in Anspruch genommenen Privatgrundstücken 
liegen, ist Voraussetzung für die Übernahme der Anlagen die Übergabe der 
grundbuchlichen Sicherungen (Leitungs- und Durchleitungsrechte) zu Gunsten des 
WAZV. 
 

(5) Der WAZV bestätigt die Übernahme der Erschließungsanlagen in seine Verwaltung 
und Unterhaltung dem Erschließungsträger schriftlich. 
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§ 9 
Erteilung von Anschlussgenehmigungen 

 
Genehmigungen für den Anschluss an die öffentlichen Einrichtungen werden erst nach 
Übernahme der Anlagen in den Bestand des WAZV sowie Übergabe der vollständigen 
Unterlagen gemäß § 8 erteilt. 
 
 

§ 10 
Unterwerfungsklausel 

 
Wegen aller aus diesem Vertrag eingegangenen Zahlungsverpflichtungen unterwirft sich 
der Erschließungsträger der sofortigen Zwangsvollstreckung in sein gesamtes Vermögen. 
 
 

§ 11 
Schlussbestimmungen 

 
(1) Der Erschließungsträger ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des WAZV 

berechtigt, die Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung auf einen Dritten zu 
übertragen. Im Falle einer solchen Zustimmung wird der Erschließungsträger von 
seinen Verpflichtungen gleichwohl erst dann frei, wenn der Rechtsnachfolger diese 
verbindlich und vollumfassend übernommen hat. 
 

(2) Vertragsänderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Mündliche 
Nebenabreden sind nicht getroffen. 
 

(3) Den Vertragspartnern obliegt die Verpflichtung zur gegenseitigen Information und 
sonstigen vertragsdienlichen Unterstützung. Von wesentlichen Ereignissen haben 
sich die Vertragspartner jeweils unaufgefordert zu unterrichten. 
 

(4) Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung aus irgendeinem Grunde nichtig sein, 
so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Die 
Vertragsparteien verpflichten sich, dann die nichtigen Bestimmungen der 
Vereinbarung ihrem rechtlichen und wirtschaftlichen Sinn und Zweck des 
Vertrages entsprechend zu ändern. 

 
(5) Gerichtsstand für die Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Parchim.  

 
(6) Dieser Vertrag wird erst dann wirksam, wenn alle Vertragsparteien 

rechtsverbindlich unterzeichnet haben. 
 

(7) Diese Vereinbarung wird in 2 Ausfertigungen gefertigt. Jede Partei erhält eine 
Ausfertigung der Vereinbarung. 

 
 
 
………………………, …………………2020  Parchim, ……………2020  Parchim, …………………2020 

(Ort, Datum)     
     
     
     
     
Erschließungsträger  Nobert Reier  Dirk Mittelstädt / Fred Paarmann 

(Name, Firmenstempel)  Verbandsvorsteher  1. / 2. Stellvertreter des 
Verbandsvorstehers 

 
 
 
Anlagen 



1

Lisa Köhn

Von: Stefan Gaberle <gaberle@wazv-parchim-luebz.de>
Gesendet: Dienstag, 25. Oktober 2022 14:22
An: TöB
Betreff: AW: Bebauungsplan Nr. 5 "Wasserwanderrastplatz Neuburg" der Gemeinde 

Siggelkow
Anlagen: Erschließungsvertrag TW_SW Muster_Stand 04-2020.doc

Sehr geehrte Damen und Herren, 
bezüglich der Anforderung zur Abgabe einer Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
zum Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 5 „Wasserwanderastplatz Neuburg“ Gemeinde Siggelkow 
nimmt der WAZV zu den Punkten Trinkwasserversorgung und Schmutzwasserentsorgung sowie 
Brandschutz / Löschwasserversorgung Stellung.  
 
Trinkwasserversorgung / Schmutzwasserentsorgung 
Der WAZV betreibt in Neuburg Trinkwasserversorgungsleitungen und 
Schmutzwasserentsorgungsleitungen. Das Bestandsgebäude (Gaststätte) im Eldeweg ist an die Ver- 
und Entsorgungsleitungen des WAZV angeschlossen. Weitere Anschlussleitungen an die zentralen Ver- 
und Entsorgungsleitungen sind im Plangebiet derzeit nicht vorhanden. Kleinere Erweiterungen der 
bestehenden Grundstücksanschlüsse und die Herstellung zusätzlicher Anschlussleitungen sind unter 
bestimmten Voraussetzungen möglich. 
 
Der WAZV sieht sich jedoch aufgrund seiner in lang- und mittelfristiger Investitionsplanung gebundenen 
Finanzmittel, nicht in der Lage, eine flächendeckende Erschließung (Verlegung von Haupt- und 
Grundstücksleitungen) der öffentlichen Trinkwasserversorgung und Schmutzwasserentsorgung 
innerhalb des B-Plangebietes in absehbarer Zeit selbst durchzuführen. Sollte es notwendig werden, sind 
durch den Erschließungsträger/Investor/Eigentümer zunächst die inneren Erschließungen durchzuführen 
sowie die Leitungen und Anlagen für die Ver- und Entsorgung möglicher geplanter Einzelgrundstücke in 
Absprache mit dem WAZV, nach dem aktuellen Stand der Technik und nach den gültigen Vorschriften 
vollständig herzustellen und zu errichten. Nach deren Fertigstellung sind die Leitungen und Anlagen dem 
WAZV kostenlos zu übertragen.  
Gemäß den Satzungen des WAZV erhebt dieser Anschlussbeiträge für Erweiterungen und 
Neuerschließungen an die öffentliche und zentrale Trinkwasserver- und Schmutzwasserentsorgung. Die 
öffentlichen Lasten sind nach Rechtskraft des B-Planes an den WAZV zu entrichten. 
 
Nach Erfüllung der genannten Voraussetzungen sichert der WAZV die zukünftige und dauerhafte Ver- 
und Entsorgung des gesamten Plangebietes und deren möglicher geplanter Einzelgrundstücke zu. 
Zudem werden die Abrechnungen, Wechsel der Messeinrichtungen, Wartungen, Instandhaltungen und 
Erneuerungen aller öffentlichen Trinkwasserleitungen, Schmutzwasserhaltungen/-leitungen und deren 
dazugehörigen Anlagen übernommen.  
Für eine mögliche Neuerschließung des B-Plangebietes und die anschließende Übernahme des Ver- und 
Entsorgungsnetzes ist der Abschluss eines Erschließungsvertrages zwischen Erschließungsträger und 
WAZV notwendig.  
In der Anlage des heutigen Schreibens übersende ich Ihnen ein Muster für einen Erschließungsvertrag, 
wie der WAZV ihn aktuell bei anderen Erschließungsmaßnahmen verwendet. Wir haben bei der 
Erschließung anderer B-Gebiete mit der Verwendung des Vertrages sehr gute Erfahrungen in 
Zusammenarbeit mit den Erschließungsträgern und Gemeinden gemacht und werden 
Erschließungsmaßnahmen nur noch in solch einem Rahmen durchführen. In Vorbereitung etwaiger 
Gespräche ist es deshalb aus unserer Sicht sehr zielführend, dass sich alle Beteiligten schon im Vorfeld 
mit den vertraglichen Regelungen vertraut machen. Über Modifizierungen, welche dem eigentlichen 
Sinn und Zweck des Vertrages nicht zu Wider laufen, kann dann beraten werden. 
 
Löschwasserversorgung 
Der WAZV ist der zuständige Trinkwasserversorgungsbetrieb der Mitgliedsgemeinden. Leitungen und 
Anlagen für die Löschwasserversorgung und einer dauerhaften Brandbekämpfung stehen nicht zur 
Verfügung. Vorhandene und möglicherweise zukünftige Leitungen oder Entnahmestellen des 
Trinkwassers (z.B Hydranten) innerhalb und außerhalb des Geltungsbereiches des B-Planes dürfen nur 
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zur Erstbrandbekämpfung genutzt werden. Eine dauerhafte Löschwasserversorgung darf nicht über die 
Leitungen und Anlagen des WAZV aufgebaut werden.  
 
Der Brandschutz obliegt allein den Gemeinden und wurde dem WAZV nicht als Aufgabe übertragen. 
Die Anforderungen an den Betrieb eines Trinkwassernetzes unterscheiden sich wesentlich, hinsichtlich 
der Leitungsdimensionen, den zur Verfügung stehenden Mengen und Druckverhältnissen sowie den 
Hygieneanforderungen, zum Betrieb eines Löschwassernetzes.  
Mit den Gemeinden bzw. Feuerwehren im Verbandsgebiet gibt es einen abgestimmten Hydrantenplan, 
der darstellt, welche Anlagen (Hydranten) des WAZV zur Erstbrandbekämpfung genutzt werden 
können. Unter Erstbrandbekämpfung ist zu verstehen, dass kurzfristig bis zum Aufbau der 
Löschwasserstrecke die Feuerwehr die genannten Hydranten unter Berücksichtigung festgelegter 
Kriterien nutzen kann. Für diese Hydranten garantiert der WAZV weder eine Mindestentnahmemenge 
bzw. –druck, so dass diese Hydranten nicht in die Berechnung des Löschwasserbedarfsplanes 
einfließen können.  
 
 
Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit den Informationen weiter helfen. Für technische Fragen und 
Abstimmungen können Sie sich direkt an den Technischen Leiter, Herrn Dommack (Tel. 
03871/725207, E-Mail: dommack@wazv-parchim-luebz.de)wenden. Bei Fragen zu den vertraglichen 
und rechtlichen Bedingungen im Falle einer Neuerschließung stehen Ihnen und dem 
Erschließungsträger der Fachbereichsleiter Recht, Herr Schmidt (Tel. 03871/725210, E-Mail: 
schmidt@wazv-parchim-lubz.de) oder der Geschäftsführende Leiter Herr Brockmann (Tel. 
03871/7250, E-Mail: brockmann@wazv-parchim-lübz.de) nach Terminvereinbarung gerne zur 
Verfügung. 
 
Für Rückfragen erreichen Sie mich unter den angegebenen Kontaktdaten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Stefan Gaberle 
Ltd. Sachbearbeiter GIS, Leitungsdokumentation, Liegenschaften und Vermessung 
Wasser- und Abwasserzweckverband 
Parchim-Lübz 
Neuhofer Weiche 53, 19370 Parchim  
Tel. (03871) 725-202 
Mobil 01741778488 
E-Mail: gaberle@wazv-parchim-luebz.de 
www.wazv-parchim-luebz.de 
 

 
 
Diese Email sowie sämtliche mit ihr übertragenen Dateien enthalten vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen, 
welche lediglich für den Empfänger bestimmt sind. Sollten Sie nicht der vorgesehene Empfänger sein, ist Ihnen der Gebrauch, 
die Weitergabe oder Vervielfältigung der darin enthaltenen Informationen nicht gestattet. In diesem Fall benachrichtigen Sie den 
Absender bitte umgehend per Email und vernichten Sie die Originalnachricht einschließlich etwaiger Kopien und angehängter 
Dateien. Vielen Dank. 
 

Von: Kathleen Wibranek <wibranek@mikavi-planung.de>  
Gesendet: Freitag, 23. September 2022 14:00 
Betreff: WG: Bebauungsplan Nr. 5 "Wasserwanderrastplatz Neuburg" der Gemeinde Siggelkow 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Auftrag der Gemeinde Siggelkow beteiligen wir Sie gemäß § 4 Abs. 1 BauGB als Behörde bzw. sonstiger Träger 
öffentlicher Belange am Bebauungsplan Nr. 5 „Wasserwanderrastplatz Neuburg“.  
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Sollten Sie Ihre Stellungnahme digital versenden, bitten wir Sie diese an folgende Mail-Adresse zu richten: 
toeb@mikavi-planung.de. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Kathleen Wibranek 
 
 

 

MIKAVI Planung GmbH 
Mühlenstraße 28 
17349 Schönbeck 
wibranek@mikavi-planung.de 
www.mikavi-planung.de 
Tel. +493968 2111792 
  

 

  Geschäftsführerin: Christiane Leddermann 
– Amtsgericht Neubrandenburg – HRB 21550 – 

 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
MIKAVI Planung GmbH 

Mühlenstraße 28 

 

17349 Schönbeck 
 

 

Parchim, den 07.10.2022 
nur per e-mail 

Gemeinde Siggelkow 

Bebauungsplan Nr. 5 „Wasserwanderrastplatz Neuburg“ 

hier: frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger       

öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zum derzeitigen Planungsstand des Bebauungsplanes Nr. 5 der 

Gemeinde Siggelkow „Wasserwanderrastplatz Neuburg“ wird seitens 

des Wasser- und Bodenverbandes "Mittlere Elde"(WBV) mit Sitz in 

Parchim wie folgt Stellung genommen: 

 

1. im ausgewiesenen Bereich des Bebauungsplanes Nr. 5 der 

Gemeinde Siggelkow liegen keine Gewässer 2. Ordnung in der 

Unterhaltungslast des WBV. 

2. Seitens des WBV bestehen gegen den B-Plan Nr.5 keine Einwände. 

3. Sollten Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des überplanten 

Bereiches erforderlich werden, ist der WBV erneut zu 

beteiligen. 

 

Bei Rückfragen oder einen Termin vor Ort stehen wir Ihnen gern zur  

Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

gez. Zöllner (*) 

Geschäftsführer 

 
(*) Diese Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 

 

 

 

Anlagen: keine 
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Lisa Köhn

Von: Stappenbeck, Sabrina <Stappenbeck@amtpu.de>
Gesendet: Dienstag, 25. Oktober 2022 16:55
An: TöB
Betreff: B-Plan Nr. 5 Wasserwanderrastplatz Neuburg - Gemeinde Siggelkow

Sehr geehrte Damen und Herren, 
zur Beteiligung am oben genannten Verfahren möchte die Gemeinde Rom keine Stellungnahme abgeben. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
i.A. 
 
S. Stappenbeck 
SB Gemeindeplanung u.Bauverwaltung 
 

 
 
Amt Parchimer Umland 
-Der Amtsvorsteher- 

 
Bau- und Ordnungsamt 
Frau Stappenbeck 
Walter-Hase-Straße 42 
19370 Parchim 
 
Tel.: 03871/4213-37 
Fax: 03871/4213-18 
E-Mail: stappenbeck@amtpu.de 
Internet: www.amt-parchimer-umland.de  
 

 
 



   

Kontakt: Öffnungszeiten: Öffnungszeiten Bürgerbüro: Bankverbindung: 
Schuhmarkt 1 Montag 09:00 – 12:00 Uhr Montag  09:00 – 12:00 Uhr Sparkasse Mecklenburg-Schwerin 
19370 Parchim Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr Dienstag  09:00 – 16:30 Uhr IBAN: DE69 1405 2000 0000 0001 83 
Telefon 03871 – 71 0  13:30 – 16:30 Uhr Mittwoch  09:00 – 12:00 Uhr BIC:   NOLADE21LWL 
 Donnerstag  09:00 – 12:00 Uhr Donnerstag   09:00 – 12:00 Uhr  
stadt@parchim.de  13:30 – 17:00 Uhr   13:30 – 18:00 Uhr Gläubiger-ID: DE 44ZZZ00000150982 
www.parchim.de Oder nach Vereinbarung Freitag  09:00 – 12:00 Uhr  
Datenschutzhinweise finden Sie auf der Internetseite 1. Samstag im Monat  09:00 – 11:00 Uhr  

 

 
 
 
   

 

Stadt Parchim •   Postfach 15 49  •   19365 Parchim Fachbereich:  6-Bau- und Stadtentwicklung 
   Sachgebiet Stadtplanung 

      
MIKAVI Planung Gmbh Ansprechpartner/in:  Frau Richter 

Mühlenstraße 28 Sitz:   Schuhmarkt 1, 19370 Parchim 

17349 Schönbeck Telefon:   03871 – 71 521 

 Telefax:   03871 – 71 566 

 E-Mail:   stadtplanung@parchim.de 

 
 
Ihr Aktenzeichen:   Ihre Nachricht vom:   Unser Aktenzeichen:   Datum:  

Wib_3014 23.09.2022 61-21-96 11.10.2022 
 

Bebauungsplan Nr. 5 der Gemeinde Siggelkow „Wasserwanderrastplatz Neuburg“ 
Hier: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB und Mitteilung des 
Umfangs und Detaillierungsgrades der Umweltprüfung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Stadt Parchim dankt für die Beteiligung am o.g. Planverfahren. 
Von der Stadt Parchim zu vertretende öffentliche Belange stehen dem Planvorhaben nicht entgegen. Anregungen 
werden demzufolge nicht vorgebracht. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
i.A. 
 
 
 
S. Richter 
SB Stadtplanung 


















	T:\MIKAVI Planung\30_BEBAUUNGSPLÄNE\3014 Wasserwanderrastplatz Neuburg\50 STELLUNGNAHMEN\SN §4 Abs. 1 BauGB\01_Amt für Raumordnung und Landesplanung.pdf
	T:\MIKAVI Planung\30_BEBAUUNGSPLÄNE\3014 Wasserwanderrastplatz Neuburg\50 STELLUNGNAHMEN\SN §4 Abs. 1 BauGB\02_Landkreis.pdf
	T:\MIKAVI Planung\30_BEBAUUNGSPLÄNE\3014 Wasserwanderrastplatz Neuburg\50 STELLUNGNAHMEN\SN §4 Abs. 1 BauGB\04_Ministerium für Landwirtschaft u. Umwelt.pdf
	T:\MIKAVI Planung\30_BEBAUUNGSPLÄNE\3014 Wasserwanderrastplatz Neuburg\50 STELLUNGNAHMEN\SN §4 Abs. 1 BauGB\05_StaLU.pdf
	T:\MIKAVI Planung\30_BEBAUUNGSPLÄNE\3014 Wasserwanderrastplatz Neuburg\50 STELLUNGNAHMEN\SN §4 Abs. 1 BauGB\06_Straßenbauamt Schwerin.pdf
	T:\MIKAVI Planung\30_BEBAUUNGSPLÄNE\3014 Wasserwanderrastplatz Neuburg\50 STELLUNGNAHMEN\SN §4 Abs. 1 BauGB\07_Landesamt für Innere Verwaltung.pdf
	T:\MIKAVI Planung\30_BEBAUUNGSPLÄNE\3014 Wasserwanderrastplatz Neuburg\50 STELLUNGNAHMEN\SN §4 Abs. 1 BauGB\09_LUNG.pdf
	T:\MIKAVI Planung\30_BEBAUUNGSPLÄNE\3014 Wasserwanderrastplatz Neuburg\50 STELLUNGNAHMEN\SN §4 Abs. 1 BauGB\10_Autobahn.pdf
	T:\MIKAVI Planung\30_BEBAUUNGSPLÄNE\3014 Wasserwanderrastplatz Neuburg\50 STELLUNGNAHMEN\SN §4 Abs. 1 BauGB\12_Langesellschaft MV.pdf
	T:\MIKAVI Planung\30_BEBAUUNGSPLÄNE\3014 Wasserwanderrastplatz Neuburg\50 STELLUNGNAHMEN\SN §4 Abs. 1 BauGB\13_Bergamt Stralsund.pdf
	T:\MIKAVI Planung\30_BEBAUUNGSPLÄNE\3014 Wasserwanderrastplatz Neuburg\50 STELLUNGNAHMEN\SN §4 Abs. 1 BauGB\15_Forstamt Karbow.pdf
	T:\MIKAVI Planung\30_BEBAUUNGSPLÄNE\3014 Wasserwanderrastplatz Neuburg\50 STELLUNGNAHMEN\SN §4 Abs. 1 BauGB\19_BVVG.pdf
	T:\MIKAVI Planung\30_BEBAUUNGSPLÄNE\3014 Wasserwanderrastplatz Neuburg\50 STELLUNGNAHMEN\SN §4 Abs. 1 BauGB\21_Telekom.pdf
	T:\MIKAVI Planung\30_BEBAUUNGSPLÄNE\3014 Wasserwanderrastplatz Neuburg\50 STELLUNGNAHMEN\SN §4 Abs. 1 BauGB\22_Wetterdienst.pdf
	T:\MIKAVI Planung\30_BEBAUUNGSPLÄNE\3014 Wasserwanderrastplatz Neuburg\50 STELLUNGNAHMEN\SN §4 Abs. 1 BauGB\25_gdm.pdf
	T:\MIKAVI Planung\30_BEBAUUNGSPLÄNE\3014 Wasserwanderrastplatz Neuburg\50 STELLUNGNAHMEN\SN §4 Abs. 1 BauGB\27_Vodafone.pdf
	T:\MIKAVI Planung\30_BEBAUUNGSPLÄNE\3014 Wasserwanderrastplatz Neuburg\50 STELLUNGNAHMEN\SN §4 Abs. 1 BauGB\28_WEMAG.pdf
	T:\MIKAVI Planung\30_BEBAUUNGSPLÄNE\3014 Wasserwanderrastplatz Neuburg\50 STELLUNGNAHMEN\SN §4 Abs. 1 BauGB\29_50hertz.pdf
	Barcode

	T:\MIKAVI Planung\30_BEBAUUNGSPLÄNE\3014 Wasserwanderrastplatz Neuburg\50 STELLUNGNAHMEN\SN §4 Abs. 1 BauGB\30_DOW.pdf
	T:\MIKAVI Planung\30_BEBAUUNGSPLÄNE\3014 Wasserwanderrastplatz Neuburg\50 STELLUNGNAHMEN\SN §4 Abs. 1 BauGB\31_GASCADE.pdf
	T:\MIKAVI Planung\30_BEBAUUNGSPLÄNE\3014 Wasserwanderrastplatz Neuburg\50 STELLUNGNAHMEN\SN §4 Abs. 1 BauGB\32_WAZV Anlage Erschließungsvertrag.pdf
	T:\MIKAVI Planung\30_BEBAUUNGSPLÄNE\3014 Wasserwanderrastplatz Neuburg\50 STELLUNGNAHMEN\SN §4 Abs. 1 BauGB\32_WAZV.pdf
	T:\MIKAVI Planung\30_BEBAUUNGSPLÄNE\3014 Wasserwanderrastplatz Neuburg\50 STELLUNGNAHMEN\SN §4 Abs. 1 BauGB\33_Wasser- und Bodenverband Mittlere Elde.pdf
	T:\MIKAVI Planung\30_BEBAUUNGSPLÄNE\3014 Wasserwanderrastplatz Neuburg\50 STELLUNGNAHMEN\SN §4 Abs. 1 BauGB\38_Gemeinde Rom.pdf
	T:\MIKAVI Planung\30_BEBAUUNGSPLÄNE\3014 Wasserwanderrastplatz Neuburg\50 STELLUNGNAHMEN\SN §4 Abs. 1 BauGB\39_Stadt Parchim.pdf

		2022-10-17T07:53:01+0200
	Richter, Susanne




